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(Foto Mitte) und der Einkaufspassage 

MEP (Foto unten links).
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STADTPORTRÄT

Meppen – Kreisstadt im Wandel
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Abseits der Hektik der 
Großstädte, am west-
lichen Rand Nieder-
sachsens, nur knapp 
20 Kilometer von der 

niederländischen Grenze entfernt, liegt 
die alte Festungsstadt Meppen. In den 
letzten Jahrzehnten hat sich die Kreis-
stadt zu einem modernen Wirtschaftszen-
trum entwickelt und gehört bundesweit 
zu den Regionen mit dem stärksten Wirt-
schaftswachstum. Zugleich hat sich Mep-
pen aber auch den Charme als „Stadt am 
Wasser – Stadt im Grünen“ bewahrt. Die 
landschaftlich reizvolle Lage am Zusam-
menfluss von Ems und Hase bietet einen 
hohen Wohn- und Freizeitwert für Jung und 
Alt. Das stetig wachsende, lebendige Mit-
telzentrum mit derzeit 34 468 Einwohnern 
(Stand 31. Dezember 2013) und zahlrei-
chen Behörden verfügt über ein umfang-
reiches Angebot im schulischen, kulturellen 
und sportlichen Bereich und bietet Viel für 
Handel, Handwerk und Industrie. 

Attraktiver wirtschaftsstandort
Auf 188 Quadratkilometern sind in etwa 
2 000 Gewerbebetrieben 16 124 Men-
schen sozialversicherungspflichtig 
beschäftigt (Stand: 30. Juni 2012). Durch 
die verkehrsgünstige Lage der hiesigen 
Gewerbe- und Industrie gebiete an den 
Hauptverkehrsachsen der Region A 31, 
Europastraße 233, B 70, Dortmund-Ems-
Kanal und Eisenbahnhauptstrecke Ruhr-
gebiet – Emden kann Meppen auf einen 
großen logistischen Standortvorteil ver-
weisen. Im Süden der Stadt präsentiert 
sich das Industriegebiet Nödike mit mehr 
als 180 Unternehmen, die in innenstadt-
naher Lage eine vielseitige Angebots- und 
Produktionspalette bereithalten. 23 Unter-
nehmen haben sich im interkommunalen 
Industriegebiet Euro hafen im Norden der 
Stadt niedergelassen. Der Euro-Industrie-
park im Ortsteil Versen ist das jüngste der 
drei Industrie- und Gewerbegebiete und 
beherbergt 20 Unternehmen. Die Attrak-
tivität Meppens als Wirtschaftsstandort 
bestätigt auch eine aktuelle Umfrage der 
Industrie- und Handelskammer Osna-
brück – Emsland – Grafschaft Bentheim. 
Demnach sind die Unternehmen bei 29 
von insgesamt 30 abgefragten Standort-
faktoren überwiegend zufrieden.

beliebte wohn- und einkaufsstadt
Insbesondere bei den weichen Stand-
ortfaktoren wie dem Wohnumfeld, dem 
Landschaftsbild und den Freizeit- und 
Kulturangeboten punktet Meppen laut 
Umfrageergebnis. Sowohl in der Kernstadt 
als auch in den Ortsteilen werden attrak-
tive Baugrundstücke in Neubaugebieten 
angeboten. Meppen ist eine kinderreiche 

und daher junge Stadt. Für die optimale 
Betreuung des Nachwuchses hält Mep-
pen ein umfangreiches und breit gefächer-
tes Angebot an Kindertagesstätten bereit. 
Bürger und Gäste der Stadt schätzen die 
vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten. Im Zen-
trum präsentieren 150 Fachgeschäfte, 
Kaufhäuser, Boutiquen und Shops ihr viel-
fältiges Warenangebot auf einer Verkaufs-
fläche von über 25 000 Quadrat metern. 
Nach einem ausgiebigen Shoppingbum-
mel laden gemütliche Cafés, Eisdielen und 
Restaurants zu einer Verschnaufpause ein. 
Besucher genießen das besondere Flair 
der historischen Altstadt mit ihren roten 
Backsteinfassaden und der mittelalterli-
chen Festungsanlage. Von den großzügi-
gen Parkplatzflächen sind es nur wenige 
Schritte bis zu den Fußgängerzonen. Der 
Bereich Alter Markt, die „gute Stube“ der 
Stadt, hat erst kürzlich ein neues Gesicht 
erhalten. Für 4,9 Millionen Euro wurde die 
Fußgängerzone hier komplett saniert. In 
der im vergangenen Jahr neu eröffneten 
Einkaufspassage MEP in der Bahnhof-
straße laden 40 Geschäfte auf einer Ver-
kaufsfläche von über 13 000 Quadratme-
tern die Besucher zum Bummeln ein.

Freizeit und Kultur pur
Auch Kultur und Unterhaltung werden in 
Meppen groß geschrieben. Die Bürger 
können aus einer Fülle von Konzerten, 
Theater, Lesungen, Kleinkunst, Vorträgen, 
Workshops und Ausstellungen wählen. 
Einer der größten kulturellen Werbeträger 
ist die Freilichtbühne. Seit über 60 Jahren 
begeistern Theaterstücke, Musicals und 
Operetten die Besucher. In diesem Jahr 
stehen das Musical „Hair“ und das Kinder-
stück „Das Dschungelbuch“ auf dem Pro-
gramm. Auch das Meppener Stadtfest und 

die Blues- und Jazznacht haben sich zu 
Besuchermagneten entwickelt und gehö-
ren zum festen „Inventar“ der alljährlichen 
Kulturhighlights. Beliebtes Ausflugsziel für 
die ganze Familie sind die Kirmessen im 
Sommer und im Herbst. Noch frisch im 
Repertoire, aber schon jetzt eine beliebte 
Veranstaltung, ist der Ostermarkt, der im 
April zum zweiten Mal mit vielen Ständen 
und einem abwechslungsreichen Rahmen-
programm die Besucher in die Innenstadt 
lockte. Das Kunstzentrum Koppelschleuse 
lädt mit Events, Seminaren & Co. ein, sei-
ner Kreativität freien Lauf zu lassen. Garan-
tiert den richtigen Ton trifft die Musikschule 
des Emslandes für diejenigen, denen der 
Rhythmus im Blut liegt. Das Stadtmuseum 
sowie das Archäologische Museum hal-
ten für Jedermann ein interessantes und 
abwechslungsreiches Ausstellungspro-
gramm bereit.

Öffentliche Leichtathletikanlagen, Trimm-
pfad, Skaterbahn, Stadien, Tennisanlagen 
und Turnhallen, private Sportparks sowie 
das Emsbad bieten vielfältige Möglich-
keiten, seine Freizeit in Meppen aktiv zu 
gestalten. Für Unentschlossene und die-
jenigen, die Meppen besser kennenler-
nen wollen, hält die Touristinformation 
Meppen (TIM) ein vielfältiges Programm-
angebot von Planwagenfahrten und Stadt-
rundgängen mit dem Nachtwächter über 
Boßeltouren bis hin zum „kulinarischen 
Altstadtbummel“ bereit. Im sogenannten 
„Bermuda-Dreieck“, in direkter Nachbar-
schaft zur MEP, kann die Nacht zum Tag 
gemacht werden. Cocktails genießen, das 
Tanzbein schwingen oder die Filmhigh-
lights im modernen Kinocenter erleben – 
hier ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Klimafreundliche Stadt
Gegenwärtige und zukünftige Baupro-
jekte, wie die umfangreiche Baumaß-
nahme zur Gestaltung des Bahnhof-
sumfeldes oder das Stadtumbaugebiet 
„Rechts der Ems“ zur Schaffung einer 
„Neuen Stadt am Wasser“ sollen dazu 
beitragen, die Lebensqualität in Meppen 
auf hohem Niveau zu halten. Innovativ, 
modern und nachhaltig sollen die Maß-
nahmen sein. Wegbegleiter ist hierbei 
das im Februar 2013 vom Rat einstim-
mig beschlossene Klimaschutzkonzept. 
Zur Unterstützung bei der Umsetzung 
wird dazu im Frühjahr personelle Verstär-
kung mit einem Klimaschutzmanager ins 
Boot geholt. Dieser wird – wie sollte es 
auch anders sein – auf einem der kürzlich 
angeschafften E-Bikes und demnächst 
auch in einem Elektrofahrzeug fahren. 

Dynamisch startet Meppen in die Zukunft 
und hat schon jetzt gut Fahrt aufgenommen!
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 Programm
Tagesmoderation: Timm Fuchs
Beigeordneter, DStGB

10:00 Begrüßung
Bürgermeister Franz Huhn, Stadt Siegburg

10:10 Radverkehr in der Stadt der Zukunft
Dr. Gerd Landsberg, Geschäftsführendes Präsidialmitglied 
des Deutschen Städte- und Gemeindebundes

10:30 Die Unterstützung der kommunalen 
Fahrrad förderung durch den Bund
Vertreter/in des Bundesministeriums für Verkehr 
und digitale Infrastruktur

Das Fahrrad im Verkehrskonzept des Landes 
Nordrhein-Westfalen – Nahmobilität
Michael von der Mühlen, Staatssekretär im Ministerium 
für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des 
Landes Nordrhein-Westfalen

Radverkehrsförderung vor Ort: Schüttorf ist 
fahrradfreundlich!
Manfred Windhaus, Samtgemeindebürgermeister 
Stadt Schüttorf

11:30 Kaffeepause/Ausstellungsbesuch

12:00 Diskussion: Der Weg zum fahrradfreundlichen 
Deutschland
Konrad Otto-Zimmermann, Chairman, ICLEI Urban Agendas; 
ICLEI – Local Governments for Sustainability
Vertreter/in des Bundesministeriums für Verkehr 
und digitale Infrastruktur
Ulrich Klaus Becker, Vizepräsident des ADAC
Burkhard Stork, Bundesgeschäftsführer, Allgemeiner Deutscher 
Fahrrad-Club
Prof. Dr. Klaus J. Beckmann, KJ. Beckmann:ProStadt

Moderation: Martin Gent, Redakteur Westdeutscher Rundfunk

13:30 Imbiss/Ausstellungsbesuch

14:30 Forum I – Fahrradkonzepte mit Wirkung
Moderation: Sebastian Bührmann, Leiter der Fahrrad akademie, 
Deutsches Institut für Urbanistik

Auf dem Weg zur fahrradfreundlichen Region
Werner Wingenfeld, Stadtbaurat, Bundesstadt Bonn
Michael Jaeger, Ltd. Kreisverwaltungsdirektor, Rhein-Sieg-Kreis

Bürgerradwege im Kreis Steinfurt
Thomas Kubendorff, Landrat Kreis Steinfurt

Nahmobilität ist urbane Mobilität
Christine Fuchs, Vorstand der Arbeitsgemeinschaft 
fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise 
in Nordrhein-Westfalen e.V.

Rheder auf Rädern – wie wir von Nahmobilität 
profitieren
Lothar Mittag, Bürgermeister der Stadt Rhede

Forum II – Verkehrssicherheit
Moderation: Roland Thomas, Hauptreferent Städte- und Gemein-
debund Nordrhein-Westfalen

Fahrradfahren sicherer machen
Jochen Ender, Polizeihauptkommissar, Münster

Gefahrenstellen kennen und beseitigen – 
mehr Sicherheit durch gute Lösungen
Dr. Detlev Lipphard, Referatsleiter Straßenverkehrstechnik, Deut-
scher Verkehrssicherheitsrat

Sichere Schulwege – Radfahrende Schüler sind die 
günstigsten Experten
Joachim Kölz, Bürgermeister in Bietigheim-Bissingen

Fahrradwege länger nutzen durch 
Erhaltungsmanagement
Volker Jakobi, Geschäftsführer der TÜV Rheinland Schniering 
GmbH

Forum III – Fahrradmobilität als Wirtschaftsfaktor
Moderation: Carsten Hansen, Referatsleiter DStGB

Radfahrer sind Gäste und Kunden
Christoph Gerwers, Bürgermeister der Stadt Rees

Fahrradtourismus – mehr als Urlaub
Dirk Wetzel, Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH

Radler kaufen öfter ein – der Einzelhandel profitiert 
vom Rad
Dr. Wolfgang Haensch, Partner und Büroleiter CIMA Köln

ÖPNV macht Fahrrad: Kunden halten und gewinnen 
übers Fahrrad 
Uwe Hiltmann, Leiter Strategie und Planung, 
Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH

16:30 Zusammenfassung der Thesen aus den Fachforen

16:45 Schlusswort
Fritjof Kühn, Landrat Rhein-Sieg-Kreis

Anmeldung
Die Teilnahmegebühr für den Ersten Deutschen Kommunalradkongress 
beträgt 119 Euro inkl. MwSt. In diesem Betrag sind ein Mittagsbüffet, 
Kaffee und Pausengetränke sowie die Veranstaltungsunterlagen enthal-
ten. Die Anmeldung zur Veranstaltung und der Erwerb einer Teilnahme-
karte ist online unter www.amiando.com/radkongress möglich. Alterna-
tiv besteht die Möglichkeit, den Betrag zu überweisen. Dazu senden Sie 
bitte eine E-Mail mit Ihren vollständigen Kontaktdaten an radkongress@
dstgb.de und überweisen den Betrag von 119 Euro mit dem Betreff 
„Teilnahmegebühren Kommunalradkongress“ auf das Konto der DStGB 
Dienstleistungs-GmbH: IBAN: DE18 1005 0000 1260 0077 11, BIC: BELA-
DEBEXXX. Nach Zahlungseingang erhalten Sie eine Anmeldebestätigung, 
die zur Teilnahme an der Veranstaltung berechtigt.

Donnerstag, 3. Juli 2014, 10 bis 17 Uhr Rhein-Sieg-Halle, Bachstraße 1, 53721 Siegburg | www.kommunalradkongress.de

Siehe Artikel Seite 37 19
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Allgemeine VeRwAlTung

Freie Plätze bei den Seminaren der ISG
Die Innovative Stadt GmbH des Niedersächsischen Städtetages bietet laufend Seminare für Mandatsträgerinnen und 
Mandats träger sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Kommunen an. Das Seminarangebot wird dabei ständig 
aktualisiert und ist immer aktuell unter www.innovative-stadt.de abrufbar.

Alle Informationen zu den Inhalten, Terminen, Orten und Preisen der hier kurz vorgestellten Seminare finden sich im 
Internet unter www.innovative-stadt.de. Hier ist auch eine Online-Anmeldung mit Platzgarantie möglich.

n 05.05.2014 Akademie des Sports im LandesSportBund Nds. e.V., Hannover 
Entwicklung der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts (BSG) zu den Kosten  
für Unterkunft und Heizung

Referentin: Sabine Knickrehm, Richterin am Bundessozialgericht

n 08.05.2014 Akademie des Sports im LandesSportBund Nds. e.V., Hannover 
Eisenbahnkreuzungsrecht – Typische Fallbeispiele

Referent: Dr. Stefan Rude, Rechtsanwalt

n 12.05.2014 Akademie des Sports im LandesSportBund Nds. e.V., Hannover 
Die neue Trinkwasserverordnung (TrinkwV) – Erleichterungen und neue Verschärfungen

Referent: Frank-Georg Pfeifer, Rechtsanwalt

n 13.05.2014 Akademie des Sports im LandesSportBund Nds. e.V., Hannover 
Straßenverkehrsrecht aktuell: Die Reform des Verkehrszentralregisters und  
aktuelle Rechts- und Praxisfragen

Referent: Rupert Schubert, Referatsleiter

n 13.05.2014 Akademie des Sports im LandesSportBund Nds. e.V., Hannover 
Vertiefungsseminar: Das Niedersächsische Gesetz zur Sicherung von Tariftreue  
und Wettbewerb bei der Vergabe öffentlicher Aufträge – NTVergG

Referent: Dr. Dietrich Borchert, bbt-Rechtsanwälte

n 14.05.2014 Akademie des Sports im LandesSportBund Nds. e.V., Hannover 
Workshop: Wenn die Staatsanwältin klingelt…  
– Umgangsformen und Kooperationsmöglichkeiten zwischen Bürgermeisterinnen,  
Bürgermeistern und Staatsanwälten

Referentin: Cornelia Gädigk, Oberstaatsanwältin

n 19.05.2014 Akademie des Sports im LandesSportBund Nds. e.V., Hannover 
Professionelle Internetrecherche in der kommunalen Praxis –  
Googlen auf gut Glück war gestern 

Referent: Hardy Hessenius, Administrator und Berater

n 20.05.2014 Akademie des Sports im LandesSportBund Nds. e.V., Hannover 
Exklusiv für Bürgermeister/-innen und Stellvertreter/-innen: Interviewtraining

Referent: Roman Rose, Redakteur und Buchautor

n 22.05.2014 Akademie des Sports im LandesSportBund Nds. e.V., Hannover 
Workshop: Teamführung in der kommunalen Praxis

Referent: Thorsten Helms, Trainer und Coach

n 22.05.2014 Akademie des Sports im LandesSportBund Nds. e.V., Hannover 
Workshop: Aktuelle Rechtsprechung zum Ordnungs- und Gefahrenabwehrrecht  
mit VG-Richterin Dr. Killinger (z.Zt. OVG Lüneburg)

Referent: Dr. Stefanie Killinger LL.M
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Allgemeine VeRwAlTung

Auskunftsrecht und Akteneinsicht 
für Ratsmitglieder
Von Ministerialdirigent a. D. Robert Thiele

In § 56 Satz 2 NKomVG ist geregelt, 
dass jedes Ratsmitglied zur eigenen 
Unterrichtung vom Hauptverwaltungs-
beamten Auskünfte in allen Angelegen-
heiten der Gemeinde verlangen kann, 
von Verschlusssachen (§ 3 Nds. SÜG) 
abgesehen. In der Vorschrift des § 58 
Abs. 4 NKomVG über die Zuständigkeit 
des Rates zur Überwachung der Durch-
führung seiner Beschlüsse und des son-
stigen Ablaufs der Verwaltungsangele-
genheiten ist bestimmt, dass einzelnen 
Ratsmitgliedern Einsicht in die Akten, 
auch hier von Verschlusssachen abge-
sehen, zu gewähren ist, wenn ein Viertel 
der Ratsmitglieder oder eine Fraktion 
oder Gruppe dies verlangt.

Ausübung der Rechte

Jüngst hatte das Oberverwaltungs-
gericht im Berufungsverfahren den 
Fall zu entscheiden, dass eine Frak-
tion beim Hauptverwaltungsbeamten 
die Einsichtnahme in eine Reihe von 
Akten beantragte, um sich Kenntnis 
über den Inhalt bestimmter in ihnen 
enthaltener Verträgen zu verschaf-
fen, und, nachdem der Antrag mit der 
Begründung abgelehnt worden war, es 
sei nicht dargetan, dass die Einsicht-
nahme Überwachungszwecken dienen 
solle, ein Mitglied der Fraktion Aus-
kunft verlangte, welche Verträge exis-
tierten und welchen Inhalt sie hätten. 
Nachdem ihm eine Auflistung der Ver-
träge übermittelt, die Mitteilung ihres 
Wortlauts aber verweigert worden war, 
erhoben das Ratsmitglied Klage auf 
Verurteilung des Hauptverwaltungs-
beamten zu der begehrten Mitteilung 
und seine Fraktion auf Feststellung, 
dass die Ablehnung der Akteneinsicht 
unrechtmäßig war. 

Auskunftsverlangen

Das VG Braunschweig hatte entschie-
den (Urteil vom 25. April 2013, 1A 
225/2012), dass die dem Ratsmitglied 
geschuldete vollständige und zutref-
fende Antwort nur dann umfassend 
sei, wenn ihm der Wortlaut der Ver-
träge mitgeteilt würde. Auf die Beru-
fung des Hauptverwaltungsbeamten 
hat das OVG Lüneburg das Urteil des 
VG geändert und die Klage abgewie-

sen (Urt. v. 4. März 2014). Es hat fest-
gestellt, dass begrifflich unter dem 
Auskunftsverlangen die Mitteilung 
von (konkreten) Tatsachen durch eine 
Person zu verstehen sei. Die Informa-
tionserteilung erfolge in Form eines 
Dialogs (Frage und Antwort), woraus 
denklogisch folge, dass nur konkrete 
Fragen gestellt werden dürften, welche 
der Hauptverwaltungsbeamte beant-

worten könne. Bei der Auskunft trage 
der Hauptverwaltungsbeamte die Ver-
antwortung und sei Garant dafür, dass 
die erteilte Auskunft richtig und voll-
ständig sei. Die Auskunft unterscheide 
sich von der Akteneinsicht dadurch, 
dass bei dieser eine Auskunft aus 
Akten verlangt werde, es nicht darauf 
ankomme, welche Person die Einsicht-
nahme ermögliche und Richtigkeit und 

Willkommen in der Kreisstadt Rotenburg (Wümme), 
einem Mittelzentrum im Dreieck Hamburg, Bremen und Hannover mit über 
22 000 Einwohnerinnen und Einwohnern, einer hohen Lebensqualität, einer vi-
talen Wirtschaftsstruktur, einem kompletten Angebot von allgemeinbildenden 
Schulen und einem vielfältigen Leben in den Bereichen Sport und Kultur, die 
Ihnen zum 1. November 2014 die Position der/des

Ersten Stadträtin/Ersten Stadtrates
anbietet.

Die Wahlzeit beträgt acht Jahre, das Amt ist der Besoldungsgruppe B 2 BBesG 
zugeordnet. Neben der allgemeinen Vertretung des Bürgermeisters leiten Sie 
die Stabstelle Grundsatzangelegenheiten/Stadtentwicklung und sind darüber 
hinaus verantwortlich für den Bereich Wirtschaftsförderung. Eine Änderung 
des Aufgabenzuschnitts bleibt vorbehalten.

Als Volljuristin/Volljurist mit dem Schwerpunkt im öffentlichen Recht und der 
Befähigung für den höheren Dienst haben Sie Erfahrungen in der kommunalen 
Praxis gesammelt. Der Blick für das Wesentliche zeichnet Sie aus. Sie können 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter führen und begeistern, wollen mit ihnen ge-
meinsam die zukünftigen Aufgaben angehen und dabei zusammen mit dem 
Bürgermeister das Bindeglied zur Politik bilden.

Weitere Informationen zum Anforderungsprofil sind der Homepage zu entneh-
men.

Reizt Sie diese Aufgabe? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige Bewerbung 
bis zum 25. Juni 2014 an:

Stadt Rotenburg (Wümme) 
Der Bürgermeister 

Große Straße 1, 27356 Rotenburg (Wümme) 
E-Mail: stadt@rotenburg-wuemme.de

Besuchen Sie uns auch im Internet unter  
www.rotenburg-wuemme.de

Bitte reichen Sie keine Originale ein, da die Bewerbungs-
unterlagen nicht zurückgesandt werden, sondern nach 
Abschluss des Bewerbungsverfahrens vernichtet werden.

Stellenanz_Rotenb_Wuemme_mai14.indd   1 07.05.14   15:44
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Vollständigkeit der Auskunft sich allein 
aus der Akte ergäben. Das Gericht 
rundet seine Argumentation mit dem 
Hinweis darauf ab, dass das nur einer 
bestimmten Minderheit von Ratsmit-
gliedern und Fraktionen und Gruppen 
zustehende Recht auf Akteneinsicht 
leer liefe, wenn dem einzelnen Rats-
mitglied aufgrund eines Auskunfts-
verlangens der Akteninhalt zugänglich 
gemacht werden müsste. 

Die Ansicht des OVG entspricht 
der Rechtsprechung des VG Lüne-
burg (Urteil vom 16. März 2011, 5 
A 60/10), das darauf abstellt, dass 
das Auskunftsbegehren auf die Mit-
teilung von Tatsachen abzielt, über 
die der Hauptverwaltungsbeamte im 
Rahmen seiner Zuständigkeit Kennt-
nis hat, und Fragen ohne individu-
ellen Hintergrund „ins Blaue hinein“ 
oder zur allgemeinen Ausforschung 
unzulässig sind. Der Informationsan-
spruch des § 56 Satz 2 NKomVG sei 
in erster Linie auf Tatsachenauskünfte 
gerichtet, die Unterrichtung über 
Rechtsfragen oder die Abgabe von 
Einschätzungen oder Beurteilungen 
bestimmter Sachverhalte könne hin-
gegen in der Regel nicht verlangt 
werden. 

Der Auffassung des OVG und des VG 
Lüneburg, dass mit dem Auskunfts-
verlangen nur die Beantwortung kon-
kreter Fragen und die Mitteilung von 
Tatsachen und Fakten begehrt wer-
den kann, ist in vollem Umfang zuzu-
stimmen (s. auch die Anmerkung zum 

Urteil des VG Braunschweig in R&R 
3/2013 S. 10).

Akteneinsicht

Auf die Klage der Fraktion hatte das VG 
Braunschweig festgestellt (Urteil vom 
25. April 2013, 5 A 60/10), dass das 
kommunale Akteneinsichtsrecht nicht 
von einem Kontrollzweck abhängig sei, 
es vielmehr auch zu reinen Informati-
onszwecken ausgeübt werden dürfe 
und ein Antrag auf Akteneinsicht nicht 
begründet werden müsse. Auch die-
ses Urteil hat auf die Berufung des 
Hauptverwaltungsbeamten das OVG 
abgeändert und die Klage abgewie-
sen (Urteil vom 18. März 2014). Es hat 
entschieden, dass das Akteneinsichts-
recht einer Fraktion nach § 58 Abs. 4 
NKomVG einen Überwachungszweck 
erfordere und dieser Zweck hinrei-
chend konkret darzulegen sei, weshalb 
eine pauschale, nichtssagende oder 
den Gesetzestext nur wiederholende 
Begründung mit Aussagen „ins Blaue 
hinein“ nicht ausreiche. 

Zur Begründung stellt das Gericht 
maßgeblich auf die Gesetzessyste-
matik der Regelung des Aktenein-
sichtsrechts und auf deren Entste-
hungsgeschichte ab. Anders als das 
in § 56 Satz 2 NKomVG gesondert 
normierte Auskunftsrecht des einzel-
nen Ratsmitglieds kann das Aktenein-
sichtsrecht des Rates § 58 Abs. 4 
NKomVG, dessen Geltendmachung 
allein aus Gründen des Minderhei-
tenschutzes zunächst 1982 einem 
Viertel der Ratsmitglieder und 1996 

auch den Fraktionen und Gruppen 
eingeräumt worden ist, nicht zu Zwe-
cken der eigenen Unterrichtung gel-
tend gemacht werden. Zwar hatte die 
parlamentarische Enquete-Kommis-
sion in ihrem Bericht vom 6. Mai 1994 
(Drs. 12/6260, S. 31) empfohlen, die 
Beschränkung der Auskunfts- und 
Akteneinsichtsrechte auf den Kon-
trollzweck, wie sie für die Gemeinden 
damals in § 40 Abs. 3 NGO geregelt 
waren, aufzuheben und diese Rechte 
gleichermaßen als allgemeine Infor-
mationsbeschaffungsrechte wie 
als Kontrollrechte auszugestalten, 
worauf das VG Braunschweig in sei-
nem Urteil abgehoben hatte. Der 
Gesetzgeber hat diese Empfehlung 
bezüglich des Akteneinsichtsrechts 
jedoch nicht aufgegriffen, sondern 
durch das Gesetz zur Reform des 
niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsrechts (vom 1. April 1996, GVBl. 
S. 82) nur das Auskunftsrecht in § 40 
Abs. 3 NGO als Recht auch zur Infor-
mationsbeschaffung ausgestaltet und 
daran auch nichts geändert, als diese 
Regelung später zunächst in § 39a 
NGO und heute in § 56 NKomVG 
ihren Standort gefunden hat.

Der Entscheidung des OVG ist voll-
umfänglich zuzustimmen (s. auch 
die Anmerkung zum Urteil des VG 
Braunschweig in R&R 3/2013 S. 6). 
Die Geltendmachung des Rechts auf 
Akteneinsicht verlangt also die Angabe 
eines Kontroll- oder Überwachungs-
grundes, der konkret und aussagekräf-
tig dargelegt werden muss.

Akteneinsichtsrecht nach § 58 Abs. 4 NKomVG
Von Stefan Wittkop, Beigeordneter des NST

Nach § 58 Abs. 4 des Niedersäch-
sischen Kommunalverfassungsge-
setzes (NKomVG) überwacht die 
Vertretung die Durchführung ihrer 
Beschlüsse sowie den sonstigen Ablauf 
der Verwaltungsangelegenheiten. Sie 
kann, so Satz 2 der Vorschrift, zu die-
sem Zweck vom Hauptausschuss und 
von den Hauptverwaltungsbeamtinnen 
und -beamten die erforderlichen Aus-
künfte verlangen. Wenn ein Viertel der 
Mitglieder der Vertretung oder eine 
Fraktion oder Gruppe dies verlangen, 
ist einzelnen Abgeordneten nach § 58 
Abs. 4 Satz 3 NKomVG Einsicht in die 
Akten zu gewähren. 

Grundsätzlich

Das Akteinsichtsrecht dient der Über-
wachung der Durchführung von 
Beschlüssen und des sonstigen Ablaufs 
der Verwaltungsangelegenheiten. 

Das Auskunfts- und Akteneinsichts-
recht gilt allerdings nicht schranken-
los. Diese Rechte gelten jedoch nicht 
für Angelegenheiten, die der Geheim-
haltung im Sinne des § 6 Abs. 3 Satz 1 
NKomVG unterliegen.

Neben diesen grundsätzlichen Rege-
lungen bestehen in der Praxis oftmals 
schwierige Einzelfragen:

Kernbereich der exekutive

Auskunft oder Akteneinsicht kann 
nicht unter Berufung auf einen „Kern-
bereich der Exekutive“ verweigert 
werden. Zwar existieren gewissen 
Parallelen, in einer Kommune handelt 
es sich jedoch um einen Austausch 
innerhalb Funktionsträger der Exeku-
tive. Im Gegensatz hierzu kontrolliert 
bei der Akteneinsicht des Art. 24 der 
Niedersächsischen Verfassung als 
Ausfluss des Gewaltenteilungsprin-
zips der Niedersächsische Landtag 
die Landesverwaltung, also die Legis-
lative die Exekutive.

Allgemeine VeRwAlTung
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Vertraulichkeit

Das OVG Münster hat in seinem 
Beschluss vom 28. August 1997 (NVwZ 
1999, S. 1252, 1253) zur vergleichbaren 
Regelung in der Gemeindeordnung 
NRW festgestellt, dass eine Auskunft 
oder eine Akteneinsicht nicht allein mit 
dem Hinweis auf die Vertraulichkeit 
abgelehnt werden kann. Zur Begrün-
dung führt es aus, dass auch die Mit-
glieder der Vertretung zur Verschwie-
genheit verpflichtet sind.

Gerichtsakten

Mit dem Hinweis auf das noch nicht 
abgeschlossene Verfahren ist die von 
einer Fraktion oder Gruppe beantragte 
Einsicht in die Prozessakte während 
eines noch nicht abgeschlossenen 
rechtskräftigen Verfahrens abzulehnen.

Schutzwürdige Interessen Dritter

Gegen die Akteneinsicht könnten auch 
schutzwürdige Interessen Dritter vor-
gebracht werden. Sie darf beispiels-
weise nicht deren Grundrecht auf 

informationelle Selbstbestimmung im 
Sinne des Art. 2 Abs. 1 in Verbindung 
mit Art. 1 Abs. 1 GG verletzen. 

Personalakten

Das Akteneinsichtrecht wird durch spe-
zielle Regelungen begrenzt, so zum 
Beispiel durch § 92 NBG. Das VG Göt-
tingen hat hierzu entschieden: Perso-
nalakten seien vertraulich zu behan-
deln und dürfen ohne Zustimmung des 
betroffenen nur für Zwecke der Perso-
nalwirtschaft verwendet werden (VG 
Göttingen, Beschluss vom 28. Januar 
2013, Az 1 B 3/13). Das VG weist in die-
sem Zusammenhang daraufhin, dass 
als oberste Dienstbehörde nur die Ver-
tretung in ihrer Gesamtheit, nicht jedoch 
eine einzelne Fraktion Anspruch auf 
Zugang zu Personalakten haben könne. 
Erforderlich wäre hierfür ein Mehrheits-
beschluss der Vertretung (siehe Meyer, 
NdsVBl. 2/2014, S. 36).

Die Vertretung ist oberste Dienstbe-
hörde (§ 107 NKomVG) und hat daher 

dem Grunde nach ein Akteneinsichts-
recht auch für Personalakten. Auch für 
Mitglieder der Vertretung gilt aber § 88 
Abs. 1 NBG, wonach Akteneinsicht nur 
gewährt werden darf, soweit dies zu 
Begründung, Durchführung, Beendi-
gung oder Abwicklung des Dienstver-
hältnisses oder zur Durchführung orga-
nisatorischer, personeller und sozialer 
Maßnahmen, insbesondere auch zu 
Zwecken der Personalplanung und 
des Personaleinsatzes, erforderlich ist 
oder eine Rechtsvorschrift, eine Verein-
barung nach § 81 NPersVG oder eine 
Dienstvereinbarung dies erlaubt (siehe 
Blum / Häusler / Meyer, NKomVG, § 58, 
Rn. 86). Voraussetzung ist aber freilich 
auch die Einwilligung des Beamten.

Nach § 107 IV NKomVG beschließt die 
Vertretung im Einvernehmen mit dem 
HVB über die dort genannten beam-
tenrechtlichen Maßnahmen. Erteilt 
also der HVB sein Einvernehmen nicht, 
kommt die Maßnahme nicht zustande 
(s. Thiele, NKomVG, Kommentar, § 107 
Ziffer 4). 

Vom Neuen Steuerungsmodell zum 
Kommunalen Steuerungsmodell
Von Arne Schneider, Erster Stadtrat und Stadtkämmerer der Stadt Laatzen

Im Jahre 1993 hat die KGSt das Neue 
Steuerungsmodell beschrieben und es 
den Kommunen zur Einführung emp-
fohlen. Ein Ziel war es zu zeigen, dass 
kommunale Verwaltungen Leistungen in 
gleicher Quantität und Qualität ebenso 
effektiv und effizient erstellen können wie 
Unternehmen der Privatwirtschaft. Dazu 
sollte sich die Verwaltung zu Dienstlei-
stungs- und Servicezentren wandeln.

Grundlage des Neues Steuerungs-
modells ist die Idee des New Public 
Management, die den Fokus auf mehr 
Ökonomie, marktorientierte Steuerung, 
Wettbewerb und Managementkompe-
tenzen in der öffentlichen Verwaltung 
richtete. Das Neue Steuerungsmo-
dell sieht vor, in den Kommunen eine 
unternehmensähnliche, dezentrale 
Führungs- und Organisationsstruktur 
aufzubauen, so dass sich die Kommu-
nalverwaltung von der Eingriffs- und 
Betreuungsverwaltung zum politisch 
gesteuerten, kostenbewussten und 
bürgerorientierten Dienstleistungsun-
ternehmen entwickelt. 

Zu den Kernelementen des Neuen 
Steuerungsmodells gehören eine klare 
Verantwortungsabgrenzung zwischen 
Vertretung und Verwaltung, Führung 
durch Leistungsabsprache (Kontrakt-
management), dezentrale Gesamtver-
antwortung in den Organisationsein-
heiten sowie zentrale Steuerung und 
Outputsteuerung. Eine abschließende 
Liste der Bestandteile des Neuen Steu-
erungsmodells gibt es nicht. Es han-
delt sich vielmehr um einen Sammelbe-
griff für vielschichtige Reformelemente 
in unterschiedlicher Ausprägung, die 
sich immer weiter entwickelt haben. 
Die KGSt hat dazu zahlreiche weitere 
Arbeitsergebnisse veröffentlicht.

Zuvor war die kommunale Verwaltung 
durch das Bürokratiemodell von Max 
Weber geprägt. Der Wandel der Kom-
munen von der Ordnungskommune zur 
Dienstleistungskommune, der durch 
das Neue Steuerungsmodell einge-
leitet wurde, hat die Aktionsräume 
und Handlungsroutinen der Kommu-
nen schrittweise erweitert, aber kei-

neswegs zu einem völligen Bruch mit 
der Vergangenheit geführt. Da die kom-
munalen Ordnungsaufgaben weiterbe-
stehen, bleibt die Dienstleistungskom-
mune gleichzeitig Ordnungskommune. 
Das Webersche Bürokratiemodell, das 
personengebundene Herrschaft und 
Willkür durch personenunabhängige, 
nachvollziehbare und sachbezogene 
Entscheidungen ersetzte und Rechts-
bindung, Unparteilichkeit, Gleichbe-
handlung und Kontrollierbarkeit zur 
Grundlage des Verwaltungshandelns 
machte, wurde durch das Neue Steu-
erungsmodell nicht abgelöst. Vielmehr 
wurden neue Steuerungskonzepte 
und -instrumente in die Verwaltung 
implementiert. 

Mitte der 1990er-Jahre hat ein Groß-
teil der Kommunen in Deutschland 
damit begonnen, das Neue Steue-
rungsmodell einzuführen. Es traf auf 
große Akzeptanz und löste vor allem in 
den mittleren und großen Kommunen 
beachtliche und nach wie vor andau-
ernde Reformanstrengungen aus. 

Allgemeine VeRwAlTung
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Auch wenn eine annähernd ganzheit-
liche Implementierung bisher nur in 
wenigen Kommunen gelungen ist, hat 
das Neue Steuerungsmodell eine ein-
zigartige Reformwelle ausgelöst, die 
die kommunale Welt verändert und 
dort zu administrativer Professionali-
tät geführt hat. 

Der größte Schritt zur Einführung des 
Neuen Steuerungsmodells erfolgte 
durch die Umstellung auf die dop-
pelte Buchführung. Zu den Zielen der 
Umstellung des kommunalen Rech-
nungswesens gehörte neben der 
intergenerativen Gerechtigkeit und 
der Transparenz über den vollstän-
digen Ressourcenverbrauch insbe-
sondere die Schaffung einer integrier-
ten Steuerung, welche die Finanzziele 
in den Zusammenhang mit formu-
lierten Produkt- und Wirkungszielen 
stellt. Das neue kommunale Haus-
haltsrecht betont die Notwendigkeit 
Ziele explizit zu formulieren und ihre 
Erreichung durch geeignete Kennzif-
fern zu dokumentieren. Zentrale Vor-
schrift zur Bestimmung von Zielen 
und Kennzahlen ist § 4 Abs. 7 GemH-
KVO. Danach werden in jedem Teil-
haushalt die wesentlichen Produkte 
mit den dazugehörenden Leistungen 
und die zu erreichenden Ziele mit den 
dazu geplanten Maßnahmen beschrie-
ben sowie Kennzahlen zur Zielerrei-
chung bestimmt. Der Haushaltspan 
soll eine Verknüpfung von Leistungs-, 
Ertrags- und Finanzdaten enthalten, 
um übersichtliche und nachvollzieh-
bare Informationen für die Vertretung 

und die örtliche Gemeinschaft zu 
gewährleisten.

Nach 20 Jahren hat die KGSt nunmehr 
ein Kommunales Steuerungsmodell 
(KSM) entwickelt, um die Grundge-
danken des Neuen Steuerungsmodell 
aus Sicht heutiger Anforderungen zu 
beschreiben und um neue notwen-
dige Perspektiven zu ergänzen. Dem 
Kommunalen Steuerungsmodell liegt 
die Annahme zu Grunde, dass alle 
Kommunen ständig Prioritäten set-
zen, Budgets festlegen und Ziele for-
mulieren müssen. In den KGSt-Bericht 
Nr. 5/2013 „Das Kommunale Steue-
rungsmodell“ wurden folgende Anfor-
derungen an ein Kommunales Steue-
rungsmodell aufgenommen:

1.  Stärkung einer strategischen und 
wirkungsorientierten Steuerung.

2.  Stärkung der Führungskompetenz 
und Verantwortung der kommunalen 
Manager.

3.  Verbindung der Aufgaben- und Res-
sourcensteuerung. Strategische Pla-
nung und Haushaltsentscheidungen 
müssen eng miteinander verknüpft 
sein.

4.  Prozessorientierte Steuerung.

5.  Verbesserung des Zusammenspiels 
von politischen Entscheidungen und 
Verwaltungshandeln.

6.  Offenheit für Mitwirkung und eine 
neue Qualität der Transparenz und 
Öffnung des Verwaltungshandelns 
in die Gesellschaft hinein.

7.  Qualifizierung des Steuerungssy-
stems für die Steuerung von Lei-
stungsprozessen in differenzierten 
IT-unterstützten Produktionsnetz-
werken.

Der Bericht der KGSt beschreibt die 
fünf Komponenten des Kommunalen 
Steuerungsmodells: Steuerungsstruk-
turen, Steuerungsprozesse, Steue-
rungsinstrumente und Organisations-
kultur sowie deren Zusammenwirken 
im Rahmen kommunaler Führung.

Nach der Implementierung des Neuen 
Steuerungsmodells verstehen sich 
die Kommunen heute als Dienstlei-
stungsbetriebe, die dem Prinzip der 
Leistungserbringung und der stän-
digen Verbesserung der Qualität ihrer 
Dienstleistungen verpflichtet sind. 
Zu diesem Zweck wurden in vielen 
deutschen Städten und Gemeinden 
die kommunalen Leistungen trans-
parenter gemacht, die Verwaltung 
dezentralisiert und den Organisati-

Akteure und 
Steuerungsstrukturen

Steuerungsprozesse

Steuerungsinstrumente Organisationskultur

Führung

Abb. Komponenten des KSM (Quelle: KGSt-Bericht 5/2013, S. 22)

Organisation

•  Flache Hierarchie

• Zentrale Steuerung

• Delegierte Verantwortung

•  Dezentrale 
Ressourcenverantwortung

•  Einheit von Fach- und 
Ressourcenverantwortung

• Doppelte Buchführung

•  Kosten- und 
Leistungsrechnung

• Controlling

• Einwohnerbefragung

• Wissensmanagement

• E-Government

Steuerung

•  Kundenorientierung

•  Wirkungsorientierung

•  Leitbild und Strategie

•  Ziele und Kennzahlen

•  Teilhaushalte und Produkte

•  Kontraktmanagement

•  Budgetierung

•  Aufgabenkritik

•  Berichtswesen

•  Benchmarking

•  Qualitätsmanagement

• Prozessorientierung

Die Elemente des Neuen Steuerungsmodells lassen sich grob nach den Bereichen 
Organisation und Steuerung einteilen
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onseinheiten die Managementverant-
wortung übertragen. Das Kommunale 
Steuerungsmodell verschiebt nun das 
kommunale Leitbild von der Dienst-
leistungskommune weiter hin zur 
Bürgerkommune und nennt bereits 
die Zukunftskommune als aufkom-
mendes neues Leitbild der Kommu-
nalen Selbstverwaltung. 

Um für Menschen und Unterneh-
men attraktiv zu bleiben, müssen die 
Kommunen ihre Aufmerksamkeit auf 
Standortfaktoren richten, die für die 
Lebensqualität und Zukunftsfähigkeit 
einer Kommune ausschlaggebend 
sind, und entsprechende Produkte 
vorhalten. Dabei bedarf es laufender 
Veränderungen, um die kommunalen 
Produkte zeitgemäß zu halten. Etwa 
dreiviertel des kommunalen Handelns 
besteht heute darin, effektive und wirt-
schaftliche Leistungen und Produkte 
für die Einwohnerinnen und Einwoh-
ner sowie die Unternehmen der ört-
lichen Gemeinschaft zu erstellen. Des-
halb müssen die Fachbereiche und die 
Beteiligungen die zentrale operative 
Verantwortung für das „Geschäft“ und 
den „Geschäftserfolg“ übernehmen, so 
die KGSt in ihrem Bericht.

Ausgehend von dem Rahmen, den die 
Gemeindeordnungen setzen, werden in 
dem neuen Bericht der KGSt zunächst 
die Verantwortungssphären von Vertre-
tung, Hauptverwaltungsbeamten und 
Verwaltung beschrieben. Der Haupt-
verwaltungsbeamte und die Vertre-
tung setzen in verschiedener Hinsicht 
den Rahmen kommunaler Steuerung. 
Dies geschieht insbesondere durch 
Vorgabe übergreifender strategischer 
Ziele, die Festsetzung von Budgets 
oder unterschiedlichen Standards für 
die Leistungserbringung. 

Mit dem Neuen Steuerungsmodell 
wurde die Rolle des Hauptverwal-
tungsbeamten für das strategische 
Management deutlich herausgeho-
ben. Dies hat der Gesetzgeber in Nie-
dersachsen dadurch verstärkt, in dem 
er die eingleisige Verwaltungsspitze 
des hauptamtlichen Bürgermeisters 
eingeführt hat. Der Bürgermeister ist 
nicht nur demokratisch legitimiert, son-
dern hat neben der Vertretung und dem 
Hauptausschuss selbst Organstellung. 
Der Hauptverwaltungsbeamte verant-
wortet im Kommunalen Steuerungs-
modell das Verwaltungshandeln ins-
gesamt gegenüber der Vertretung und 
der örtlichen Gemeinschaft. 

Das Kommunale Steuerungsmodell 
geht weiterhin von der Bildung eines 
Verwaltungsvorstands bestehend aus 
dem Hauptverwaltungsbeamte und 
den Wahlbeamten aus. Danach ist der 
Verwaltungsvorstand für die Gesamt-
steuerung verantwortlich, besonders 
für Organisation, Finanzen, Personal 
und Marketing sowie die Vertretung der 
Verwaltung nach außen. Er wird dabei 
durch die Zentrale Steuerungsunter-
stützung mit steuerungsrelevanten 
Informationen und Planungen sowie 
einem Controlling versorgt. Beibehal-
ten wird auch das Strukturmodell, das 
zum einen neben der Verwaltungs-
führung aus den Fachbereichen, der 
Steuerungsunterstützung und den 
Serviceeinheiten sowie zum anderen 
den Steuerungsinstrumenten wie bei-
spielsweise Zielvereinbarungen und 
Berichtswesen besteht.

Im Neuen Steuerungsmodell wurde 
die Managementverantwortung 
soweit wie möglich nach unten ver-
lagert. Die Organisationseinheiten 
haben dadurch einen wesentlich 
höheren Autonomiegrad erhalten. 
Erhöhte Autonomie geht mit erhöhter 
Leistung einher, wenn die Beschäf-
tigten die ihnen zugestandene Auto-
nomie wahrnehmen und die Freiräume 
nutzen können. Auch das Kommunale 
Steuerungsmodell geht von einer 
ergebnisorientierten Führung aus. 
Der Weg der Zielerreichung bleibt den 

Beschäftigten überlassen, die bei der 
Leistungserstellung weitgehend selb-
ständig handeln. Sie sollen im Rahmen 
ihres Budgets definierte Leistungen 
erstellen und im Produktions prozess 
ihre Aufmerksamkeit auf den Leistung-
soutput und besonders die Qualität 
ihrer Leistungen richten.

Im Neuen Steuerungsmodell besteht 
allerdings die Gefahr, dass sich die 
dezentralisierten Organisationsein-
heiten in ihrer Eigendynamik abkoppeln 
und sich in eine Richtung bewegen, 
die nicht mehr mit den strategischen 
Zielen entsprechen. Das Kommunale 
Steuerungsmodell gibt nunmehr eine 
Antwort auf die Frage, wie die Beschäf-
tigten, die selbstständig entscheiden 
und handeln sollen, gemeinsam die 
strategischen Ziele erreichen. Es stellt 
deutlich heraus, dass es die zentrale 
Aufgabe der Führungskräfte ist, das 
Verhältnis von dezentraler zu zentraler 
Verantwortung immer wieder neu aus-
zubalancieren und die Komponenten 
des Kommunalen Steuerungsmo-
dells in der Praxis wirkungsorientiert 
und zielgerichtet aufeinander abzu-
stimmen. Zu den Aufgaben kommu-
naler Führungskräfte, insbesondere 
der Fachbereichsleitungen, gehört 
es, den fachlichen Zentrifugalkräf-
ten einer dezentralisierten Verwal-
tung immer wieder Gesamtverant-
wortung und überfachlichen Konsens 
entgegenzusetzen. 

Abb. Zielkreisläufe im KSM (Quelle: KGSt-Bericht 5/2013, S. 27)
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Grundlage des Kommunalen Steu-
erungsmodells ist die Verknüpfung 
von strategischem Management und 
dezentraler Ergebnisverantwortung. 
Das Kommunale Steuerungsmodell 
setzt dabei auf zielbezogene Bud-
getierung und ein Berichtswesen mit 
Schlüsselkennzahlen. Das Navigati-
onssystem des Kommunale Steue-
rungsmodells besteht aus der Steu-
erungsstruktur des strategischen und 
operativen Managements sowie dem 
Steuerungskreislauf mit Bestandsauf-
nahme, Zielformulierung, Maßnahme-
numsetzung und Evaluation.

Das zentrale Element des Kommunalen 
Steuerungsmodells ist dabei der Pro-
dukthaushalt. Er ist die Zielvereinba-
rung zwischen der Vertretung und dem 
Verwaltungsvorstand mit Zielen, Maß-
nahmen und Kennzahlen für alle kom-
munale Produkte.

Schon ein wesentliches Element des 
Neuen Steuerungsmodells war eine 
ziel- und ergebnisorientierte Steue-
rung, in der die Leistungen und Pro-
dukte der Verwaltung in den Mittel-
punkt der Planungen, Maßnahmen 

und Aufgabenkritik rückten. Das 
Kommunale Steuerungsmodell 
unterscheidet jetzt drei wesentliche 
Steuerungsprozesse:

1.  Gesamtstrategie planen und 
umsetzen,

2.  Produkthaushalt planen und 
umsetzen,

3.  Produktkritik planen und 
umsetzen.

Diese drei Steuerungsprozesse sollen 
dafür sorgen, dass eine Gesamtstrate-
gie der Kommune das Dach der strate-
gischen und operativen Steuerung des 
Produkthaushaltes bildet und die kom-
munalen Maßnahmen auf die Gesamt-
strategie abgestimmt sind.

Ausgangspunkt für ein zielgerichte-
tes Vorgehen im Kommunalen Steu-
erungsmodell ist eine Vision von der 
Zukunft der Kommune. Gerade bei 
begrenzten Ressourcen muss sich 
die Kommune Ziele setzen, um Ent-
wicklungschancen wahrnehmen zu 
können. Die Vision, die in den wesent-
lichen Punkten konkret formuliert sein 
sollte, dient als Grundlage aller auf ihr 

Gewalt und Sicherheit 
bei Fußballspielen
Beschluss des Hauptausschusses des Deutschen Städtetages

1. Der Deutsche Städtetag bekräftigt seinen Beschluss 
vom 6. Februar 2013. Er fordert alle Beteiligten und 
insbesondere den Deutschen Fußball-Bund (DFB), 
die Deutsche Fußball Liga GmbH (DFL) und die Ver-
eine auf, mit Nachdruck allen Formen von Gewalt 
und Extremismus entschieden entgegenzutreten. 
Das beinhaltet auch die konsequente Ausübung des 
Hausrechts (zum Beispiel Stadionverbote) und die 
entsprechend vorhandenen Vollzugsinstrumente auch 
durchzusetzen.

2. Zur Bekämpfung von Gewalt im Zusammenhang mit 
Fußballspielen sind präventive und repressive Maß-
nahmen notwendig. Im Hinblick auf den Schutz unbe-
teiligter Dritter ist eine konsequente strafrechtliche 
Verfolgung gewaltbereiter und gewalttätiger Einzel-
personen und Gruppen durch die zuständigen Behör-
den erforderlich. Dabei sind alle strafrechtlichen Mit-
tel und beispielsweise Meldeauflagen zur Verhinde-
rung von Reisen gewaltbereiter und polizeibekannter 
Personen auszuschöpfen. Darüber hinaus müssen 

strafrechtliche Verfahren gegen Gewalt täter zeitnäher 
abgewickelt werden. Den DFB und die DFL fordert der 
Deutsche Städtetag auf, wirksame konkrete Sankti-
onen zeitnah nach organisierten Ausschreitungen zu 
verhängen.

3. Der Deutsche Städtetag unterstreicht die Bedeutung 
der Arbeit der Fanprojekte im Sinne der Gewaltprä-
vention und sozialpädagogischer Jugendarbeit. Er 
begrüßt die Übernahme von 50 statt bisher 33 Prozent 
der Kosten durch DFB und DFL als wichtige Maß-
nahme, sich den Herausforderungen im Bereich der 
Gewalt im Zusammenhang mit Fußballspielen auch 
künftig gemeinsam zu stellen. Die Länder und Kom-
munen sollten ihre Mittel zur Finanzierung der Fanpro-
jekte zumindest in der bisherigen Höhe weiterhin zur 
Verfügung stellen. Der Deutsche Städtetag begrüßt 
den Vorschlag von Sportministerkonferenz (SMK) und 
dem „Nationalen Ausschuss Sport und Sicherheit“, 
einen Mindestbeitrag in Höhe von 120 000 Euro pro 
Jahr für die Fanprojekte festzuschreiben.

aufbauenden Ziele der Teilhaushalte 
und Produkte.

Bekanntlich ist die Umsetzung der im 
Produkthaushalt verankerten Maßnah-
men der wichtigste und längste Teil des 
gesamten Steuerungsprozesses. Damit 
die Realisierung gelingt und der Erfolg 
eintritt, bedarf es neben einem gemein-
samen Verständnis über die Ziele auch 
einheitlicher Führungsgrundsätze in 
der Kommune. Die KGSt beschreibt 
in ihrem Bericht neun Verhaltensprin-
zipien der werteorientierte Führung im 
Kommunalen Steuerungsmodell. Dazu 
zählen u.a. die Akzeptanz der Rollen-
verteilung, Loyalität zum System und 
Verantwortlichkeit für Qualität. Zugleich 
hat die KGSt ein gesondertes Arbeits-
vorhaben mit dem Thema „Führung im 
KSM“ angekündigt. 

Auch das Kommunale Steuerungsmo-
dell bleibt also flexibel und wird stetig 
weiterentwickelt. Schon in der Bear-
beitung befindet sich der KGSt-Bericht 
„Der Weg zur kommunalen Strategie“ 
in dem unterschiedliche Wege zu Stra-
tegien vorgestellt und Hilfsmittel wie 
Checklisten und Tools zur Verfügung 
gestellt werden sollen.
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Auftakt mit der Europawahl
Das Wahljahr 2014 beginnt im Mai 
mit der Europawahl. Am 25. Mai sind 
die Bundesbürger aufgerufen zu ent-
scheiden, wer sie im künftigen Euro-
paparlament vertreten soll. Bei der 
letzten Wahl hatten CDU und CSU 
fast 38 Prozent der Stimmen erhalten; 
die SPD kam auf knapp 21 Prozent, 
gefolgt von Grünen, FDP und Linken. 
Bei der Europawahl 2014 wird übri-
gens nicht die Fünf-Prozent-Hürde, 
sondern voraussichtlich eine Drei-
Prozent-Hürde gelten. Damit könnte 
auch kleineren Parteien der Einzug ins 
Parlament gelingen. Nach der Euro-
pawahl folgen noch drei Landtags-
wahlen in den neuen Bundesländern: 
in Sachsen, Brandenburg und Thü-
ringen. Neben diesen Wahlen gibt es 
auch noch elf Wahlen auf kommunaler 
Ebene, darunter in den bevölkerungs-
reichen Ländern Bayern, Nordrhein-
Westfalen und Baden-Württemberg.

Europawahl am 25. Mai 2014
Am 25. Mai 2014 finden in Deutschland 
die achten direkten Wahlen zum Euro-
päischen Parlament statt. 96 Abgeord-
nete werden in Deutschland gewählt.

Seit fast 70 Jahren steht die europäische 
Integration für Frieden in Deutschland 
und Europa. Große Herausforderungen 
wie den Klimawandel, die Finanzkrise, 
die Steuerung der Migration oder die 
Bekämpfung der organisierten Krimi-
nalität können die Staaten Europas nur 
gemeinsam bewältigen. Mehr Verant-
wortung in einer globalisierten Welt kön-
nen sie nur gemeinsam übernehmen. 
Auch Deutschland wird seine Werte und 
seinen Wohlstand nur im Rahmen der 
Europäischen Union verteidigen können.

Die Menschen in Niedersachsen pro-
fitieren sehr von der Europäischen 
Union. Über 60 Prozent der niedersäch-
sischen Exporte gehen in die Mitglied-
staaten der Europäischen Union. Das 
schafft Wohlstand und Arbeitsplätze. 
Die Europäische Union fördert die Wirt-
schaft, den sozialen Zusammenhalt, 
die Infrastruktur, den ländlichen Raum 
sowie Forschung und Entwicklung in 
Niedersachsen mit Milliardensummen. 
Ohne die Direktzahlungen der Europä-
ischen Union wäre Landwirtschaft in 
Niedersachsen vielfach nicht profitabel. 

Niedersachsen nützt die Arbeitnehmer-
freizügigkeit. Fach- und Saisonarbeits-
kräfte aus anderen Mitgliedstaaten sind 
für viele niedersächsische Unternehmer 
eine wichtige Stütze. Kurzum: Die Euro-
päische Union macht unser Bundes-
land offener, vielfältiger und moderner.

Die Europawahlen 2014 gelten als Rich-
tungswahlen. Am 25. Mai entscheiden 
Sie über die Zusammensetzung des 
Europäischen Parlaments und damit 
auch über die Zukunft unseres Kon-
tinents. Sorgen Sie mit Ihrer Stimme 
dafür, dass keine nationalen Egoismen 
siegen, sondern dass wir die schwerste 
Wirtschafts- und Finanzkrise nach dem 
2. Weltkrieg endgültig gemeinsam und 
solidarisch bewältigen.

Für Europa, Deutschland und Nieder-
sachsen steht viel auf dem Spiel. Machen 
Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch!

Ulrich Krämer, ADAC Niedersachsen/Sachsen-
Anhalt e.V.; Kai Fischer, Antenne Niedersachsen 
GmbH & Co.; Wolfgang Schneider, Architekten-
kammer Niedersachsen; Dr. Martina Wenker, Ärz-
tekammer Niedersachsen, Michael Söhlke, Ava-
con AG Karl Finke, Behinderten-Sportverband 
Niedersachsen e.V.; Heiner Baumgarten, BUND 
Landesverband Niedersachsen e.V.; Dr. Elmar 
Degenhart, Continental AG; Hartmut Tölle, DGB 
Bezirk Niedersachsen – Bremen – Sachsen-Anhalt; 
Landesbischof Ralf Meister, Evangelisch-lutheri-
sche Landeskirche Hannover; Prof. Dr. Andreas 

Reuter, Fraunhofer-Institut für Windenergie und 
Energiesystemtechnik; Prof. Dr. Dr. Uwe Heinrich, 
Fraunhofer-Institut für Toxikologie und Experi-
mentelle Medizin; René Rothe, Genossenschafts-
verband e.V.; Johannes Freundlieb, Genossen-
schaftsverband Weser-Ems e.V.; Hartmut Meine, 
IG Metall Bezirk Niedersachsen – Sachsen-Anhalt; 
Dr. Hans-Jürgen Marcus, LAG der Freien Wohl-
fahrtspflege in Niedersachsen e.V.; Karl-Heinz 
Banse, Landesfeuerwehrverband Niedersachsen 
e.V.; Mechthild Schramme-Haack, Landesfrauen-
rat Niedersachsen e.V.; Elisabeth Eicke, Landes-
katholikenausschuss Niedersachsen; Ilka Dirnber-
ger; Landesseniorenrat Niedersachsen e.V.; Prof. 
Dr. Wolf-Rüdiger Umbach, Landessportbund Nie-
dersachsen e.V.; Katarina Seidler, Landesverband 
der Israelitischen Kultusgemeinden von Nieder-
sachsen; Michael Fürst, Landesverband der Jüdi-
schen Gemeinden von Niedersachsen; Wilfried 
Müller, Landesvertretung der Handwerkskammern 
Niedersachsen; Jörn Dwehus, Landvolk Nieder-
sachsen – Landesbauernverband e.V.; Friedhelm 
Schäfer, NBB Niedersächsischer Beamtenbund 
und Tarifunion; Steffen Müller, NiedersachsenRock 
21 GmbH & Co. KG; Abdou Ouedraogo, Nieder-
sächsischer Integrationsrat; Karl Rothmund, Nie-
dersächsischer Fußballverband e.V.; Gert Stuke, 
Niedersächsischer Industrie- und Handelskam-
mertag; Bernhard Reuter, Niedersächsischer 
Landkreistag; Dr. Marco Trips, Niedersächsischer 
Städte- und Gemeindebund; Ulrich Mädge, Nie-
dersächsischer Städtetag; Harald Gehrung, radio 
ffn GmbH & Co. KG; Landesbischof Ralf Meister, 
Rat der Konföderation evangelischer Kirchen in 
Niedersachsen; Adolf Bauer, SoVD-Landesver-
band Niedersachsen e.V.; Prof. Dr. H.-Michael 
Korth, Steuerberaterverband Niedersachsen – 
Sachsen-Anhalt e.V.; Detlef Ahting, ver.di Lan-
desbezirk Niedersachsen–Bremen

Wahlaufruf der niedersächsischen Städte
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Positionspapier des NST anlässlich der Novellierung des Gesetzes 
über Tageseinrichtungen für Kinder (KitaG) – Inhalt 

Präambel 
Der Niedersächsische Städtetag hat sich mit seinen Celler 
Thesen zur kommunalen Bildungspolitik 2007 und mit der 
Erklärung von Hitzacker 2012 bereits grundlegend zur Bil-
dungspolitik positioniert. Seitdem wird insbesondere die 
Bedeutung der Bildung in den ersten Lebensjahren der 
Kinder zunehmend auch in der Öffentlichkeit diskutiert. Die 
Städte, Gemeinden und Samtgemeinden sind sich ihrer 
besonderen Verantwortung für diese Phase bewusst.

Jedes Kind in Niedersachsen muss möglichst früh, mög-
lichst optimal und nachhaltig gefördert werden. Hierbei ist 
die besonders entwicklungsintensive Altersspanne von null 
bis zehn Jahren in den Blick zu nehmen. Dabei muss das 
Kind und nicht die Institution in den Mittelpunkt gestellt 
werden.

Die Städte, Gemeinden und Samtgemeinden sehen sich in 
einer gemeinsamen Verantwortung mit dem Land. Für eine 
erfolgreiche Steuerung ist es erforderlich, dass das Land 
übergreifende Zielsetzungen verabschiedet, die dann vor 
Ort unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten 
und Bedarfe umgesetzt werden. Die finanzielle Ausstat-
tung der Städte, Gemeinden und Samtgemeinden muss 
so gestaltet sein, dass beide Seiten partnerschaftlich agie-
ren können.

Die bevorstehende grundlegende Novellierung des 
Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder (KitaG) bie-
tet die Chance, den gesetzlichen Rahmen und die Grund-

lage für notwendige Reformen zu schaffen. Eine Anpas-
sung des Niedersächsischen Schulgesetzes im Hinblick 
auf Bildungsziele und Organisationsstrukturen darf kein 
Tabuthema sein, um die Bildungslandschaft dem gesell-
schaftlichen Wandel anzupassen, demografiefest und im 
Rahmen einer staatlich kommunalen Verantwortungsge-
meinschaft partnerschaftlich zu organisieren.

Der Niedersächsische Städtetag formuliert mit diesem Posi-
tionspapier seine Forderungen mit Blick auf die Novel-
lierung des KitaG und regt die gemeinsame Erarbeitung 
eines Bildungs- und Erziehungsplans durch das Land an, 
um den Elementar- und Primarbereich optimal miteinan-
der zu verzahnen.

Neben der Begleitung und Förderung der individuellen 
Bildungsverläufe von Kindern, haben die Gestaltung der 
Übergänge zwischen frühkindlicher Bildung, Betreuung und 
Erziehung und der Grundschule sowie dem Übergang in die 
Sekundarstufe eine besondere Bedeutung. Die individuelle 
Bildungsbiographie des einzelnen Kindes muss Ausgangs- 
und Zielpunkt aller künftigen Weichenstellungen sein. Die 
Herausforderungen der Zukunft sind unter Berücksichti-
gung der Pluralität von Lebenslagen, gerade für Kinder, 
die benachteiligt oder bildungsfern sind, in Bildungsland-
schaften mit sozialräumlichen Netzwerken auf Augen-
höhe zu bewältigen. Dabei sind vom Kind aus betrachtet, 
alle Bildungsangebote systematisch in Kooperation aller 
Beteiligten von additiven zu integrierten Bildungsangebo-
ten auszubauen.

Vom Kind her denken – Bildung und 
Betreuung im Alter bis zu zehn Jahren

Städtetag positioniert sich zur novellierung des KitaG

Das Präsidium des Niedersächsischen Städtetages hat das Positions-
papier „Vom Kind her denken – Bildung und Betreuung im Alter bis 
zu zehn Jahren“ beschlossen. Anlass hierfür war die bevorstehende 
grundlegende Novellierung des Gesetzes über Tageseinrichtungen für 
Kinder (KitaG). 

Nach Auffassung des Präsidiums muss jedes Kind in Niedersachsen 
möglichst früh, möglichst optimal und nachhaltig gefördert werden. 
Hier ist die besonders entwick lungsintensive Altersspanne von 0 bis 
10 Jahren in den Blick zu nehmen. Dabei muss das Kind und nicht die 
Institution in den Mittelpunkt gestellt werden. 

Der Niedersächsische Städtetag fordert die Landesregierung auf, über-
fällige Re formen im Sinne der Kinder einzuleiten und bietet dafür aus-
drücklich die Mitarbeit der Städte, Gemeinden und Samtgemeinden 
an. Das Positionspapier stellt hierzu ausführlich dar, dass Kommunen 
schon jetzt Verantwortung in diesem Bereich übernehmen und welche 
Schritte zur weiteren Entwicklung notwendig ist. 

Das Positionspapier ist nachfolgend abgedruckt und kann außerdem 
im Internet unter www.nst.de – „Aktuelles“ abgerufen werden.
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Der Niedersächsische Städtetag fordert die Landesregie-
rung auf, überfällige Reformen im Sinne der Kinder ein-
zuleiten. Die Neuregelungen für die Ganztagsschule kön-
nen hierbei nur einen ersten Schritt darstellen. Die Städte, 
Gemeinden und Samtgemeinden bieten ihre Unterstützung 
und Mitarbeit bei den Reformen ausdrücklich an.

I. Inklusive Bildung und Betreuung
Zur gesellschaftlichen Teilhabe von Kindern mit Behinde-
rung ist deren inklusive Bildung und Betreuung in allen 
Kindertageseinrichtungen umfassend sicherzustellen. Das 
Land muss die Kosten für eine bedarfsgerechte individuelle 
Betreuung übernehmen. Die Vereinheitlichung der Förder-
grundlagen und Rahmenbedingungen von der Krippe bis 
zum Hort und in der Schule müssen in den Blick genom-
men werden. Es sind Regelungen erforderlich, die auch der 
inklusiven Zukunft Rechnung tragen.

II.  Kinder von 0 bis 6 Jahren in Krippen und 
Kindergärten 

1.  Gleiche bildungschancen für alle Kinder von 
Anfang an.

Für Kinder ist eine hochwertige frühkindliche Bildung und 
Betreuung für die weitere gelingende Bildungsbiographie 
grundlegend. Alle Kinder sollten so früh wie möglich eine 
Tageseinrichtung besuchen. Dabei sollen Kinder ein zeitlich 
bedarfsgerechtes qualitatives Angebot erhalten, um die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf zu gewährleisten. Deshalb 
sollte das Land allen Kindern den kostenfreien Besuch von 
Kindertageseinrichtungen ermöglichen. 

2. Personalressourcen/Qualifikation

Um der individuellen Bildung und Förderung der Kinder 
Rechnung zu tragen, muss sich das Personal den stei-
genden Anforderungen stellen. Ausbildung, Qualifizierung 
und Weiterbildung müssen es dazu befähigen, vielfältige 
herausfordernde Lernangebote für die Kinder zu gestal-
ten. Die Ausbildung der Erziehungsberufe muss aufgrund 
des akuten Personalbedarfs reformiert werden. Es müssen 
zusätzliche qualitative und finanzielle Anreize für diesen 
Arbeitsbereich gesetzt werden. 

Beispielsweise sollten die Möglichkeiten für ein duales Stu-
dium oder auch für die duale Ausbildung (praxisintegrierte 
Ausbildung) geschaffen werden. Die neuen Anforderungen 
erfordern aber auch andere, ergänzende Qualifikationen 
in den Einrichtungen. Daher müssen multiprofessionelle 
Teams gebildet werden können. Dafür ist eine Flexibilisie-
rung der Anerkennung von Fachkräften in Kindertagesstät-
ten erforderlich. Sofern in einer Gruppe als Erstkraft eine 
Erzieherin oder ein Erzieher beziehungsweise eine Kraft 
mit mindestens gleichwertiger Qualifikation eingesetzt ist, 
sollte es künftig möglich sein, daneben andere Fachkräfte 
mit unterschiedlichen ergänzenden Professionen einzu-
stellen. Zur Qualitätsverbesserung ist gesetzlich eine dritte 
Fach- oder Betreuungskraft vorzuschreiben. Die hierfür 
erforderlichen Personalkosten sind vom Land zu tragen. 

3. elternarbeit

Frühkindliche Bildung und Erziehung kann nur gelingen, 
wenn alle Akteure im Umfeld von Kindern ihre Arbeit aufei-

nander abstimmen. Insbesondere müssen auch die Eltern 
als aktive Partner einbezogen werden. Die dafür erforder-
lichen Maßnahmen der Einrichtungen müssen vom Land 
in einer Regelfinanzierung gesichert werden. 

4. Sprachbildung

Für den Bildungserfolg ist das frühzeitige Erlernen der Spra-
che eine Grundvoraussetzung. Wir erwarten vom Land 
Niedersachsen die Entwicklung eines nachhaltigen und 
übergreifenden Sprachbildungs- und Sprachförderungs-
konzeptes für Kinder im Alter bis zu zehn Jahren.

III. Familienzentren
Kinder sollen bestmöglich betreut und individuell geför-
dert werden, gleichzeitig wird eine umfassende Bera-
tung und Unterstützung der Familien immer wichtiger. 
Familienzentren sind die geeigneten Orte, an denen diese 
Zusammenführung von Bildung und Betreuung mit den 
Beratungs- und Unterstützungsangeboten für Familien 
erfolgen kann. Um die Entwicklung von zum Beispiel 
Kindertagesstätten zu Familienzentren zu beschleunigen 
und die bestehenden Einrichtungen in ihrem Bestand zu 
sichern, erwartet der Niedersächsische Städtetag vom 
Land Niedersachsen, dem Beispiel anderer Bundesländer 
zu folgen und eine dauerhafte flächendeckende finanzi-
elle Förderung von Familienzentren sicherzustellen. Die 
Förderung soll davon ausgehen, dass je 10 000 Einwoh-
nerinnen und -Einwohnern ein Familienzentrum erfor-
derlich ist. Ausgehend von den örtlichen Gegebenheiten 
und Bedarfen sollen auch Verbundlösungen zwischen 
mehreren Bildungs- und Betreuungseinrichtungen mög-
lich sein, indem mehrere Einrichtungen im Verbund ein 
gemeinsames Konzept entwickeln. Hiermit können in 
der kommunalen Bildungslandschaft sozialräumliche 
Vernetzungen geschaffen werden, die sich frühzeitig an 
den Bedarfen des einzelnen Kindes und dessen Eltern 
orientieren.

IV.  Besuch einer Kindertages stätte 
außerhalb des Gemeindegebietes

Eltern haben zunehmend den Wunsch, auch außerhalb des 
eigenen Gemeindegebietes – beispielsweise in der Nähe 
ihres Arbeitsplatzes – eine Kindertagesstätte in Anspruch 
nehmen zu können. Diesem Bedürfnis der Eltern kann nur 
in den Grenzen der vor Ort zur Verfügung stehenden Kapa-
zitäten Rechnung getragen werden. Für den Kostenaus-
gleich müssen angemessene Regelungen vor Ort gefun-
den werden.

V. Kindertagespflege
Die Kindertagespflege wird als Betreuungsangebot wei-
terhin ihre Bedeutung behalten. Deshalb muss auch hier 
eine entsprechende Qualität der Bildung und Betreuung 
sichergestellt werden. Es sollte geprüft werden, ob hier 
Regelungsbedarf besteht.

VI. Finanzierung
Mit Blick auf die weiterhin steigende Zahl der Kinder 
in Tageseinrichtungen, die Ausdehnung der Betreu-
ungszeiten sowie die vorstehend genannten Heraus-
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forderungen ist eine deutliche Erhöhung des Finanzie-
rungsanteils des Landes erforderlich. Nur so kann den 
Anforderungen an die Konnexität Rechnung getragen 
werden.

Es sollte geprüft werden, den Finanzierungsanteil des Lan-
des – nach Betreuungsumfang und Alter der Kinder diffe-
renziert – an der Anzahl der in einer Kindertageseinrichtung 
geförderten Kinder zu orientieren. In diesem Fall sollten 
spezielle Pauschalen zum Beispiel für Einrichtungen mit 
einem besonders hohen Anteil an Kindern mit Zuwande-
rungsgeschichte, sozialen Problemlagen oder Behinde-
rungen hinzukommen.

Die in den vergangenen Jahren in zeitlich begrenzte Pro-
jektförderungen (zum Beispiel für Elternarbeit, besondere 
Förderbedarfe) geflossenen Bundes- und Landesmittel 
sollten künftig in enger Abstimmung mit den Städten, 
Gemeinden und Samtgemeinden in die Regelfinanzie-
rung einfließen.

VII. Verantwortungspartnerschaft
Die Landesaufsicht ist auf das zwingend notwendige Maß 
zu reduzieren. Den Städten, Gemeinden und Samtgemein-
den muss mehr Verantwortung übertragen werden.

VIII. Übergang KiTa – Grundschule
Für gelingende, anschlussfähige Bildungsprozesse ist ein 
gezieltes Zusammenwirken der Bildungs- und Erziehungs-
einrichtungen von Kindergarten und Schule notwendig. Eine 
Verzahnung der Bildungs- und Erziehungskonzepte beider 
Bildungseinrichtungen muss, wie das Projekt „Brückenjahr“ 
erfolgreich verdeutlicht, bereits im Vorfeld der schulischen 
Betreuung Wirksamkeit entfalten. Dazu gehören auch qua-
lifizierte Beobachtungen und Berichte über die Entwicklung 
von Kindern in Form von Kita-Dokumentationen.

Die Schnittstelle Kita – Grundschule muss in verbindlichen 
Strukturen neu geordnet werden; beginnend mit aufei-
nander abgestimmten Bildungsplänen, fortgeführt mit der 
Frage nach Umfang und Qualifikation des einzusetzenden 
Personals.

Die erfolgreich begonnene Teamarbeit von Erzieherinnen 
und Erziehern in den Kindertageseinrichtungen einer- und 
Lehrkräften andererseits ist zu verstetigen. Um den Über-
gang Kindergarten – Schule für die Schülerinnen und Schü-
ler reibungslos zu organisieren, müssen vorhandene Bar-
rieren weiter abgebaut werden. Kindertagesstätten und 
Schulen müssen verpflichtet werden, diesen Übergang 
gemeinsam zu gestalten, unabhängig von der Trägerschaft 
der Kita beziehungsweise der Ausgestaltung der eigen-
verantwortlichen Schule. Das Land muss das Personal in 
gleichem Maße mit entsprechenden Zeitkontingenten aus-
statten, wie die Städte, Gemeinden und Samtgemeinden 
dies bereits tun.

An den Grundschulen sollte die Einrichtung von flexiblen 
Eingangsstufen zum Standard werden. Die flexible Ein-
gangsstufe ermöglicht es den Grundschulen jahrgangs-
übergreifende Lerngruppen zu führen. Schülerinnen und 
Schüler besuchen die Eingangsstufe in der Regel zwei 
Jahre. Lernstarke Kinder können bereits nach einem Jahr 
in den dritten Schuljahrgang wechseln. Kinder, die mehr 

Zeit zum Lernen brauchen, bleiben drei Jahre in der Ein-
gangsstufe. So wird die Grundschule den unterschiedlichen 
Leistungsstärken der Kinder gerechter werden können.

IX. Grundschule 

1.  Gemeinsame Verantwortung für ganzheitliche 
bildung

Im Sinne der Begleitung und Förderung gelingender indi-
vidueller Bildungsbiografien von Kindern sind formelle, 
schulisch organisierte Lernarrangements und nicht-for-
melle Lern-, Erfahrungs- und Bildungsarrangements der 
Kinder- und Jugendhilfe enger aufeinander abzustimmen. 
Mit dem Ausbau des Ganztagesschulangebots ist zwangs-
läufig eine grundlegende Neubestimmung der öffentlichen 
Verantwortung der Schule für das Aufwachsen von Kin-
dern und Jugendlichen verbunden. Schule ist ein anre-
gender Lern- und Lebensort zur Entwicklung kultureller, 
praktischer, sozialer und personaler Bildung. Sie muss dafür 
das Gemeinwesen in die Schule holen und es an den schu-
lischen Bildungsprozessen beteiligen, indem sie die ver-
schiedenen Angebote und Orte der kommunalen Bildungs-
landschaft nutzt und institutionelle Grenzen überwindet. 

2. Struktureller Rahmen

Eltern erwarten in Fortsetzung der guten Erfahrungen in 
den Kindertagesstätten auch in der Grundschule ein inte-
griertes individuelles, sowohl Bildung als auch eine ver-
lässliche ganztägige Betreuung beinhaltendes Angebot. In 
der Ganztagsschule gelingt individuelle Förderung von Kin-
dern besser, wenn sie in gebundener Form praktiziert wird. 
Gebundene Ganztagsschulen haben im Vergleich mit offe-
nen Formen des Ganztags bessere Voraussetzungen, ein 
qualitätsvolles, differenziertes und individualisiertes ganz-
tägiges Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsangebot 
mit rhythmisierten Lern- und Erholungszeiten zu entwickeln 
und zu leben. Ganztagsschulen stellen an allen Werktagen 
einschließlich der Ferien ein ganztägiges Angebot bereit, 
das täglich mindestens sieben Zeitstunden einschließlich 
eines vom Land finanzierten gebührenfreien Mittagessens 
umfasst. Alle Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, 
an den Ganztagsangeboten der Schule einschließlich des 
pädagogischen Mittagstisches teilzunehmen.

An vollgebundenen Ganztagsschulen wird der ganze Tag 
von der Schulleitung und dem Schulvorstand verantwor-
tet. Dazu gehört auch die Ferien- und Randzeitenbetreu-
ung. Die sozialpädagogische Arbeit ist integraler Bestand-
teil. Landesweite Qualitätsstandards sichern zukünftig den 
Ganztagschulbetrieb. 

3.  Ganztagsschule als multiprofessionelles System

Der Niedersächsische Städtetag versteht Ganztagsschule 
als ein multiprofessionelles System, in dem neben den 
Lehrkräften auch Sozialpädagoginnen und Sozialpäda-
gogen, Psychologinnen und Psychologen, Erzieherinnen 
und Erzieher, ggf. auch Handwerksmeisterinnen und Hand-
werksmeister etc. arbeiten. Das für eine so verstandene 
Ganztagsschule erforderliche Personal muss grundsätzlich 
vom Land gestellt werden. Alternativ kann ein Verfahren ent-
wickelt werden, dass den Kommunen die entsprechenden 
Mittel zur Verfügung stellt. Diese Variante hätte den ent-
scheidenden Vorteil, dass die Kommunen ihre vorhandene 
fachliche Kompetenz einbringen könnten. Das Land ist also 



31

NST-N 3-4/2014

SCHule, KulTuR unD SPORT

ausdrücklich gefordert, für alle Ganztagsschulen ausrei-
chend und damit deutlich mehr Personal zur Verfügung zu 
stellen. Die Multiprofessionalität kann auch dazu beitragen, 
die Herausforderungen der Inklusion zu bewältigen.

Im Sinne eines durchgängigen Bildungsplanes sollten die 
Ausbildungen der Lehrkräfte an Schulen und des pädago-
gischen Personals an Kitas aufeinander abgestimmt und 
miteinander vernetzt werden. Die Qualifizierung und insbe-
sondere die Fort- und Weiterbildung sollte künftig verstärkt 
in Tandems stattfinden.

Die Absicht des Landes, allen Schulen zu ermöglichen, 
gebundene Ganztagsschulen zu werden, wird nachdrück-
lich begrüßt. So werden die Voraussetzungen geschaffen, 
die Schulen zu echten Lern- und Lebensorten zu machen. 
Unerlässlich ist der Ausbau der Ganztagsschulen mit ver-
bindlichen Bildungsinhalten, gezielten individuellen Förder-
möglichkeiten, Mittagessen und begleitender sozialpäda-
gogischer Beratung und Betreuung.

4. Ganztagsschule und Horte

Das bestehende Nebeneinander von schulischer Ganz-
tagsbetreuung und Betreuung durch die Jugendhilfe (Hor-
teinrichtungen) sollte beendet und ein Modell entwickelt 
werden, das den Ansprüchen von frühkindlicher Bildung, 
der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie der indivi-
duellen Förderung von Kindern gerecht wird. Dieser Über-
gang von Hort auf Ganztagsschule wird sich jedoch über 
mehrere Jahre erstrecken. Hierfür müssen angemessene 
Regelungen gefunden werden. Die bisher für die Finan-
zierung der Horteinrichtungen verwendeten Finanzmittel 
des Landes und der Kommunen stehen für das System 
der Ganztagsschule zur Verfügung. Die gesetzliche Auf-
gabe des Jugendhilfeträgers, für Schulkinder ein bedarfs-
gerechtes Angebot der Betreuung, Erziehung und Bildung 
vorzuhalten, könnte systematisch verbunden werden mit 
der Aufgabe des Schulträgers, Rahmenbedingungen für 
ganztägiges Lernen in Schulen zu schaffen. Unerlässlich 
sind pädagogische Konzepte für die Ausgestaltung des 
Ganztagesbetriebes. Was heute zumeist noch in Unter-
richt und Betreuung mit unterschiedlichen Zuständigkeiten 
und Finanzierungen zerfällt, sollte in Zukunft aus einem 
Guss sein. 

5. Kooperation in der bildungslandschaft

Mit Blick auf das einzelne Kind ist über die eigene Institution 
hinaus die Kooperation mit anderen Expertinnen und Exper-
ten sowie mit außerschulischen Kooperationspartnern – in 
der Regel mit den Trägern der Jugendhilfe – unabding-
bar. In einer von gegenseitiger Akzeptanz ihrer jeweiligen 
Eigenständigkeit getragenen engen Kooperation mit der 
Kinder- und Jugendhilfe eröffnen sich für die Schulkinder 
neue Chancen. Die Schule kann dann mehr als heute ein 
aktiver Teil der Kommune werden und verstärkt Mitverant-
wortung für die Gestaltung einer kindgerechten Lebenswelt 
übernehmen. Das Bildungsverständnis der Kinder- und 
Jugendhilfe muss gleichberechtigt mit dem schulischen 
Bildungsverständnis im Kooperationsalltag verknüpft wer-
den. Der 14. Kinder- und Jugendbericht führt dazu aus: „Der 
Kinder- und Jugendhilfe wächst dort, wo sie sich beteiligt, 
eine neue strategische Bedeutung im Kontext des Auf-
wachsens von Kindern und Jugendlichen in öffentlicher 

Verantwortung zu. Unter diesen neuen Bedingungen kann 
Schule zu einem Ort multiprofessioneller pädagogischer 
Kompetenz werden. Die unterschiedlichen Bildungsorte, 
Bildungsaufgaben und Bildungsmodalitäten können in ein 
neues Mischungsverhältnis gesetzt werden.“ Die außer-
schulischen Partner, die Vereine und die sonstigen Anbie-
ter jugendspezifischer Angebote sind gefordert, sich auf 
das neue Zeitregime der ganztägigen Schule einzustellen.

Für die Zusammenarbeit von Trägern der Jugendhilfe mit 
Schulen beziehungsweise von Kommunen mit Schulen sind 
entsprechende Kooperationsvereinbarungen zu schließen, 
die die jeweiligen Kompetenzen regeln. Diese Vereinba-
rungen sollten Grundlage sein für eine von gegenseitigem 
Vertrauen geprägte partnerschaftliche Zusammenarbeit.

X. Kommunale Verantwortung
Schon jetzt tragen die Städte, Gemeinden und Samtge-
meinden Verantwortung in der ganztägigen Bildung und 
Betreuung von Kindern und Jugendlichen, beispielsweise 
im Rahmen der Frühen Hilfen, Kindertageseinrichtungen, 
Jugendhilfe, Musik- und Kunstschulen. Aber auch in der 
Ausgestaltung der landesseitig ausgestatteten offenen 
Ganztagsschule engagieren sie sich vielerorts mit erheb-
lichem Mittelaufwand. Damit nehmen sie bereits heute auch 
erheblichen Einfluss auf die konzeptionelle Ausgestaltung 
des schulischen Ganztags. Sie beweisen damit nicht nur 
ihr Interesse an der Mitwirkung in diesem Bereich, sondern 
auch ihre hohe Kompetenz, die sie auch künftig einzu-
bringen bereit sind. Es ist für diese Kooperationsform für 
die Zukunft notwendig, das Verhältnis zum Land neu zu 
bestimmen. Es muss vom Gedanken der Gleichberechti-
gung geprägt sein. In den geplanten neuen Regelungen zur 
Ganztagsschule muss sich dieser Gedanke in besonderer 
Weise wieder finden. 

Der Niedersächsische Städtetag hat mit seinen Celler 
Thesen zur Kommunalen Bildungspolitik vorgeschlagen, 
im Rahmen eines zeitlich befristeten Modellversuchs mit 
begleitender Evaluation den Städten, Gemeinden und 
Samtgemeinden auf Antrag die alleinige Trägerschaft für 
Schulen zu übertragen. Die Landesregierung wird aufge-
fordert, diese Möglichkeit zu eröffnen.

So kann in Kommunen, die das wollen, eine deutlich engere 
Verzahnung zwischen Jugendhilfe und Schule erfolgen, 
wenn die bisherige sach- und praxisfremde Unterschei-
dung zwischen inneren und äußeren Schulangelegenheiten 
überwunden und die Zuständigkeiten („Schule aus einer 
Hand“) zusammengeführt werden. Die Vereinheitlichung der 
Trägerschaft kann die Effektivität der Steuerung im Schul-
wesen verbessern. Die bessere Vernetzung der Schule mit 
ihrem kommunalen Umfeld und eine echte Integration des 
Schulwesens in die kommunale Selbstverwaltung können 
den Schulen, den Schülerinnen und Schülern sowie ihren 
Eltern zu Gute kommen. Die Ausgestaltung der Bildungs-
landschaften würde wesentlich erleichtert werden.

Die Kooperation zwischen Land und Kommune sollte in 
jedem Falle im Sinne einer Verantwortungspartnerschaft für 
die Bildung und das Aufwachsen von Kindern neu geregelt 
werden. Dabei müssen je nach örtlichen Gegebenheiten 
und Bedarfen der Kommunen angepasste Modelle mög-
lich sein.
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Buxtehude ist Vorlesehauptstadt 2013
Die Hansestadt Buxtehude ist „Vorlese-
hauptstadt 2013“. Dr. Jörg F. Maas 
(Geschäftsführer der Stiftung Lesen) 
überreichte im Beisein von Kay Stelter 
(Leiter Kultur- und Politikveranstal-
tungen DIE ZEIT) und Stefan Wittkop 
(Beigeordneter des Niedersächsischen 
Städtetages) die Auszeichnung an Bür-
germeister Jürgen Badur.

„Gemessen an der Einwohnerzahl von 
Buxtehude ist diese wunderschöne 
Stadt mit ihren insgesamt 734 regis-
trierten Vorlesern direkt auf Platz eins 
des Siegertreppchens geklettert. Schon 
beim Auswerten der angemeldeten Vor-
leseaktionen hatte die Jury das Gefühl, 
dass sich quasi ganz Buxtehude am 
Bundesweiten Vorlesetag auf die Beine 
gemacht hat, um an den unterschied-
lichsten Orten in der Stadt vorzulesen“, 
lautete es in der Begründung der Jury. 
Dr. Jörg F. Maas betonte in seiner Rede 
in der Stadtbibliothek, dass die Plakette 
deshalb nicht nur eine Auszeichnung 
für die Initiativen der Stadtverwaltung 
sei, sondern für das gesamte ehren-
amtliche Engagement in Buxtehude.

Der Deutsche Städte- und Gemeinde-
bund engagiert sich als Partner des 

bundesweiten Vorlesetages, um die 
Vision voranzutreiben, Deutschland 
zum Vorlese-Land zu machen. In die-
sem Jahr haben sich 200 Bürgermei-
sterinnen und Bürgermeister an der 
Aktion beteiligt. Sie werben nicht nur 

für diese Initiative, sondern sind auch 
Vorbilder. Nicht zuletzt dank dieses 
Engagements vieler Oberbürgermei-
ster und Bürgermeister und deren 
Städte und Gemeinden ist diese Aktion 
erneut ein großer Erfolg.

Von links: Stefan Wittkop (Beigeordneter des Nds. Städtetags), Erika Wierschem (Förderkreis 
der Stadtbibliothek Buxtehude e.V.), Ulrike Mensching (Leiterin der Stadtbibliothek), 
Bürgermeister Jürgen Badur, Dr. Jörg F. Maas (Geschäftsführer Stiftung Lesen) und Kay 
Stelter (Leitung Kultur- und Politikveranstaltungen, DIE ZEIT) 
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Bürgerbegehren gegen Aufhebung 
einer Schule
In einer ganzen Reihe von Kommu-
nen stehen auf Grund des demogra-
fischen Wandels Entscheidungen über 
die Einschränkung, Zusammenlegung 
und Aufhe bung von Schulen an und 
in mehr als einem Fall wird versucht, 
durch Bürgerbe gehren und -entscheid 
diese schulorganisatorischen Maßnah-
men zu verhindern. Dabei stellt sich 
die Frage, ob und wann ein solches 
Bürgerbegehren die Verfol gung eines 
gesetzwidrigen Ziels im Sinne des 
§ 32 Abs. 2 Satz 2 Nr. 8 NKomVG im 
Hinblick darauf darstellt, dass § 106 
NSchG in seinem Abs. 1 die Schul-
träger zur Vornahme der dort aufge-
zählten schulorganisatorischen Maß-
nahmen, zu de nen die Aufhebung von 
Schulen gehört, verpflichtet, wenn die 
Entwicklung der Schülerzahlen dies 
erfordert, und die für die Wirksamkeit 
der Entscheidung der Kommune erfor-

derliche Genehmigung der Schulbe-
hörde erteilt ist (§ 106 Abs. 8 NSchG). 

Grundsätzlich sind die hier behandel-
ten schulorganisatorischen Maßnahmen 
An gelegenheiten des eigenen Wirkungs-
kreises der Kommunen als Schulträger 
(§ 101 Abs. 2 NSchG), für die deren Ver-
tretungen im Sinne des § 32 Abs. 2 Satz 
1 NKomVG zuständig sind. Bis zur Ände-
rung des § 106 NSchG durch das Gesetz 
vom 28. Oktober 2009 (GVBl. S. 366) 
konnten jedoch kommunale Schulträger 
über diese Maßnahmen erst entschei-
den, nachdem die Schulbehörde ein 
entsprechen des Bedürfnis festgestellt 
hatte. Bei dieser Rechtslage hat das 
Nds. OVG (Beschluss vom 27. Mai 1998, 
KommP N 1998 S. 246) festgestellt, dass 
ein Bürgerbegehren gegen die Errich-
tung einer Schule unzulässig sei, weil 
es ein gesetzwidriges Ziel verfolge. 
Begründet worden ist das damit, dass 

die Errichtung von Schulen nach § 106 
NSchG grundsätzlich zu den gesetz-
lichen Pflichtaufgaben kommunaler 
Schulträ ger gehöre, sobald die Schul-
behörde im Benehmen mit dem Schul-
träger nach § 106 NSchG ein Bedürfnis 
festgestellt habe. Die Feststellung des 
Bedürfnisses als gesetzlicher Vorausset-
zung der Verpflichtung des Schulträgers 
liege in der Kom petenz eines Dritten, der 
staatlichen Schulbehörde, und sei damit 
einem Bürger begehren nicht zugänglich. 
Die Gesetzwidrigkeit des Bürgerbegeh-
rens erblickt das OVG also darin, dass 
nach der Beteiligung der Schulbehörde 
zur Feststellung des Bedürfnisses die 
schulorganisatorische Maßnahme des 
Schulträgers für diesen als gesetzliche 
Pflicht bestanden hat, deren Nicht-
erfüllung gegen § 106 NSchG ver stieß, 
sodass ein darauf gerichtetes Bürgerbe-
gehren ein gesetzwidriges Ziel ver folgt.
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Für die Beibehaltung der gesonderten 
Feststellung des Bedürfnisses durch die 
Schulbehörde in einem Zwischenverfah-
ren hat der Gesetzgeber keinen Grund 
gesehen und sie deshalb im Rahmen der 
Novelle von 2009 aufgehoben (Schriftli-
cher Bericht, Drs. 16/1787 S. 8). Bei-
behalten worden ist aber die Genehmi-
gung der schulorganischen Maßnahmen 
durch die Schulbehörde. Es liegt also 
zwar die Verantwortung für diese Maß-
nahmen bei den Schulträgern, die dabei 
als wesentli che Maßstäbe die Entwick-
lung der Schülerzahlen unter Einhaltung 
der Vorgaben des § 106 Abs. 5 Satz 1 
Nr. 1 NSchG zugrunde zu legen und das 

Interesse der Erziehungsberechtigten zu 
berücksichtigen haben (§ 106 Abs. 5 
Satz 1 Nr. 2 NSchG); aber wirksam wer-
den die Entscheidungen der Schulträger 
erst durch die Genehmigung. Mit der 
Genehmigung entsteht also die gesetz-
liche Pflicht der Kommune, die betref-
fende Maßnahme durchzuführen. Auf 
der Grundlage der Ent scheidung des 
OVG, die nicht nur für die Errichtung 
einer Schule, sondern auch für deren 
Aufhebung und die anderen in § 106 
Abs. 1 NSchG genannten Maß nahmen 
Geltung beanspruchen kann, könnte 
argumentiert werden, dass nach der 
Erteilung der Genehmigung ein gegen 

die Aufhebung einer Schule gerichte-
tes Bürgerbegehren ein gesetzwidriges 
Ziel verfolgt. Zudem liegt die Genehmi-
gung wie die frühere Feststellung des 
Bedürfnisses, die in der Praxis mit der 
Genehmi gung in einem Zuge erfolgt ist 
(Bräth/Eickmann/Galas, NSchG, Kom-
mentar 7. Aufl. 2012, § 106 Rn. 1), als 
Voraussetzung der Verpflichtung des 
Schulträgers in der Kompetenz eines 
Dritten und ist deshalb einem Bürger-
begehren nicht zugänglich. Folgt man 
diesen Erwägungen, dann ist ein Bür-
gerbegehren gegen die von der Schul-
behörde genehmigte Aufhebung einer 
Schule unzulässig. 

„Mein Papa liest vor!“ 
in Niedersachsen
Wer nicht richtig lesen kann, hat 
schlechte Chancen in unserer Gesell-
schaft, denn Lesen ist ein wichtiger 
Schlüssel für Bildungsfähigkeit. Eine 
umfassende Lesekompetenz ist daher 
eine wesentliche Voraussetzung für 
die persönliche Entwicklung, Erfolg 
im Berufsleben und gesellschaftliche 
Teilhabe. Allerdings zeigen PISA-Stu-
dien und OECD-Berichte für die Lese-
kompetenz deutscher Kinder seit Jah-
ren große Defizite auf: 14,5 Prozent der 
15-Jährigen Schülerinnen und Schüler 
verfügen nur über eine (sehr) schwa-
che Lesekompetenz (PISA 2012). Rund 
7,5 Millionen Erwachsene sind hierzu-
lande laut LEO-Studie 2011 funktionale 
Analphabeten und nur jeder Fünfte in 
Deutschland liest regelmäßig ein Buch.

Vor diesem Hintergrund setzt sich die 
Stiftung Lesen dafür ein, Deutschland 
zum Leseland zu machen, in dem jedes 
Kind und jeder Erwachsene über die 
jeweils notwendige Lese- und Medien-
kompetenz verfügt und Lesefreude 
entwickelt. Ziel ist es, für jedes Mitglied 
der Gesellschaft geeignete und zugäng-
liche Programme zur Leseförderung zu 
entwickeln – unabhängig von seinen 
materiellen, kulturellen oder sozialen 
Voraussetzungen.

Die Stiftung Lesen hat den Nieder-
sächsischen Städtetag über die Aktion 
„Mein Papa liest vor!“ in Niedersachsen 
informiert:

„Vorlesen ist einer der wichtigsten Bil-
dungsimpulse für Kinder: Mit der Lese-
sozialisation im Elternhaus werden die 

entscheidenden Grund-
steine für die Lebens-
freude der Kinder und 
die damit verbundenen 
Bildungschancen 
gelegt. Vorlesen wirkt 
sich nachhaltig auf die 
ganzheitliche Entwick-
lung von Kindern aus, 
zum Beispiel auf die 
auditive Wahrnehmung 
und Sprachentwicklung, 
auf die visuelle Wahr-
nehmung, auf Empa-
thie und Fantasie sowie 
auf Problemlösefähigkeiten. Lesen ist 
der Schlüssel zur Bildung, zum Wissen, 
zu neuen Welten und anderen Kulturen. 

Vor dem Hintergrund, dass 55 Prozent 
der Väter in Deutschland ihren Kin-
dern selten oder nie vorlesen, hinge-
gen aber die Mehrheit aller befragten 
Eltern Vorlesen als wichtig für die Ent-
wicklung ihrer Kinder ansehen, haben 
wir das Projekt „Mein Papa liest vor!“ 
entwickelt. Vor drei Jahren, zunächst 
als Pilot in Hessen, inzwischen auch 
in Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, 
Nordrhein-Westfalen und Hamburg 
gestartet, zeigt sich der große Erfolg 
dieses Projektes: Mittlerweile betei-
ligen sich 770 Unternehmen an dem 
Projekt, weit mehr als zwei Millionen 
Mitarbeiter werden erreicht. 

So funktioniert es: Teilnehmende 
Unternehmen und Arbeitgeber erhal-
ten kostenfrei jede Woche eine Vorle-
segeschichte plus Tipps zum erfolg-
reichen Vorlesen und stellen diese via 

Intranet ihren Mitarbei-
terinnen und Mitarbei-
tern als Download zur 
Verfügung. 

Das Land Niedersach-
sen unterstützt mit 
großem Engagement 
das Projekt „Mein Papa 
liest vor!“. Ministerpräsi-
dent Stephan Weil MdL 
hat die Schirmherrschaft 
übernommen und das 
Ministerium für Wissen-
schaft und Kultur ermög-

licht nunmehr bereits im zweiten Jahr 
die flächendeckende Umsetzung des 
Projekts als kostenlosen Geschichten-
Service für Unternehmen und Arbeit-
geber in Niedersachsen. Neben vie-
len Städten und Gemeinden nimmt 
eine große Bandbreite an Unterneh-
men aus dem ganzen Land bereits teil, 
zum Beispiel die Autostadt Wolfsburg, 
Bahlsen GmbH, DGB Niedersachsen, 
Dirk Rossmann, Hannover 96, KIND 
Hörgeräte, Unternehmerverbände Nie-
dersachsen e.V., der VfL Wolfsburg und 
die Volkswagen AG.

Die Stiftung Lesen möchte das Netz-
werk teilnehmender Arbeitgeber und 
Unternehmen in Niedersachsen weiter 
ausbauen, auch unter einem starken 
Einbezug der Kommunen. Sie hat 
uns deswegen gebeten, das Projekt 
bei unseren Mitgliedern bekannt zu 
machen. Informationen zum Projekt 
finden Sie unter www.stiftunglesen.
de/mein-papa-liest-vor.
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Kommunen im Sozialbereich entlasten!
Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen – DStGB-Diskussionspapier 

Der DStGB hat vor Kurzem ein Diskussionspapier zum 
Thema „ Kostenentlastung der Kommunen bei der Ein-
gliederungshilfe“ erarbeitet und ergänzend Folgendes 
mitgeteilt:

„Im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD 
haben die Regierungsfraktionen vereinbart, innerhalb 
der laufenden Legislaturperiode durch das Inkrafttreten 
eines Bundesteilhabegesetzes zu einer Kostenentlastung 
der Kommunen bei der Eingliederungshilfe in Höhe von 
fünf Milliarden Euro im Jahr zu kommen und bereits vor 
der Verabschiedung eines Bundesteilhabegesetzes die 
Kommunen jährlich in einer Höhe von einer Milliarde Euro 
zu entlasten. 

Auszug aus dem Koalitionsvertrag:

„Um die grundgesetzlich garantierte kommunale Selbst-
verwaltung zu sichern, müssen die Kommunen hand-
lungsfähig sein. Voraussetzung dafür sind auch gesunde 
Finanzen.

Wir werden ein Bundesleistungsgesetz für Menschen 
mit Behinderung (Bundesteilhabegesetz) erarbeiten. Mit 
Inkrafttreten dieses Gesetzes wird der Bund zu einer Ent-
lastung der Kommunen bei der Eingliederungshilfe beitra-
gen. Darüber hinaus sollen die Kommunen im Rahmen der 
Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes im Umfang 
von 5 Milliarden Euro jährlich von der Eingliederungshilfe 
entlastet werden. Bereits vor der Verabschiedung des 
Bundesteilhabegesetzes beginnen wir mit einer jährlichen 
Entlastung der Kommunen in Höhe von einer Milliarden 
Euro pro Jahr.“

Bislang ist völlig offen, wann und auf welchem Weg die 
Entlastung der Kommunen bei der Eingliederungshilfe 
in Höhe von fünf Milliarden Euro beziehungsweise die 
zusätzliche eine Milliarde Euro jährlich erreicht werden soll.

Bezüglich der in der Diskussion befindlichen Wegen zur 
kommunalen Kostenentlastung bei der Eingliederungs-
hilfe wurde ein Diskussionspapier vom DStGB erarbeitet, 
welches wir Ihnen gerne zur Verfügung stellen möchten:

Von Dr. Gerd Landsberg, Geschäftsführendes Präsidialmitglied 
des Deutschen Städte- und Gemeindebundes

•  Eingliederungshilfe reformieren – 
jährliche Entlastung von fünf Milliar-
den Euro realisieren

•  Zugesagte Soforthilfe von einer Mil-
liarde Euro jährlich starten

Seit Jahren steigen die Ausgaben der 
Kommunen für soziale Leistungen so 
rasch wie in keinem anderen Bereich. 
2014 wird die 47-Milliarden-Euro-
Grenze und damit ein neuer Spitzenwert 
erreicht sein, obwohl die Arbeitslosig-
keit sinkt und die Wirtschaft boomt. Die 
immense Belastung durch Sozialaus-
gaben führt dazu, dass andere wichtige 
kommunale Aufgaben oder politische 
Ziele, die die Zukunft sichern, wie zum 
Beispiel Investitionen in Bildung oder 
Infrastruktur, eingeschränkt oder ver-
schoben werden müssen. Deswegen 
sind Entlastungen der Kommunen not-
wendig und unverzichtbar. 

I.  Zugesagte Soforthilfe von einer 
milliarde euro jährlich starten

Der Deutsche Städte- und Gemeinde-
bund fordert die neue Bundesregierung 
auf, die Kommunen im Vorgriff auf die 
Reform der Eingliederungshilfe für 
Menschen mit Behinderungen sofort 
um eine Milliarde Euro jährlich zu ent-

lasten. Viele Kommunen in Deutsch-
land sind hoch verschuldet und warten 
dringend auf ein Entlastungssignal. Die 
Umsetzung könnte durch eine Erhö-

hung des Umsatzsteuer anteils der 
Kommunen um rund 0,6 Prozentpunkte 
zügig realisiert werden. Das gleiche Ziel 
könnte auch dadurch erreicht werden, 
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dass der Anteil des Bundes an den 
Kosten der Unterkunft entsprechend 
erhöht wird.

Der Koalitionsvertrag stellt diese 
Soforthilfe unmissverständlich in 
Aussicht. Dort heißt es: „Bereits vor 
der Verabschiedung des Bundesteil-
habegesetzes beginnen wir mit einer 
jährlichen Entlastung der Kommunen 
in Höhe von einer Milliarde Euro pro 
Jahr.“

Dieser Betrag ist nach dem Kontext 
des Koalitionsvertrags eindeutig als 
zusätzliche Entlastung der Kommunen 
vorgesehen und kann insbesondere 
nicht mit der letzten Stufe der Über-
nahme der Grundsicherung im Alter 
durch den Bund verrechnet werden. 

II.  eingliederungshilfe reformieren 

– jährliche Entlastung von fünf Milliar-
den Euro realisieren

Der Deutsche Städte- und Gemein-
debund erwartet eine zügige Reform 
der Eingliederungshilfe und damit eine 
jährliche Entlastung der Kommunen in 
Höhe von fünf Milliarden Euro. Auch 
hier ist die Vereinbarung im Koalitions-
vertrag deutlich. 

Dort heißt es: „Darüber hinaus sollen 
die Kommunen im Rahmen der Ver-
abschiedung des Bundesteilhabege-
setzes im Umfang von fünf Milliarden 
Euro jährlich von der Eingliederungs-
hilfe entlastet werden.“ 

1.  Zuständigkeiten bei der 
eingliederungshilfe

Die Zuständigkeit und Finanzierungs-
verantwortung der Eingliederungshilfe 
ist in den Bundesländern unterschied-
lich geregelt. 

In Nordrhein-Westfalen, Bayern, 
Baden-Württemberg, Sachsen, Thürin-
gen und Hessen finanziert die kommu-
nale Ebene (teilweise über die höheren 
Kommunalverbände) die Eingliede-
rungshilfe weitgehend vollständig. 

Im Saarland, Brandenburg, Sachsen-
Anhalt und in den Stadtstaaten erfolgt 
die Finanzierung über das Land.

In Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, 
Schleswig-Holstein und Mecklenburg-
Vorpommern beteiligen sich die Länder 
an den Kosten.

Schon jetzt hat sich zum Beispiel das 
Land Niedersachsen zu Wort gemel-
det und argumentiert, eine Entlastung 
bei der Eingliederungshilfe müsse auch 

den Ländern zugutekommen. Diese 
Argumentationsweise widerspricht 
jedoch der Koalitionsvereinbarung, die 
gerade eine Entlastung der Kommunen 
als Ziel formuliert hat.

2.  entlastungswege zugunsten der 
Kommunen

a)  einführung eines 
bundesteilhabegeldes

Denkbar ist die Einführung eines Bun-
desteilhabegeldes, also eine vom Bund 
finanzierte Leistung im Rahmen einer 
Reform der Eingliederungshilfe. 

Die Einführung eines Bundesteil-
habegesetzes wird ein schwieriger 
Reformprozess, da insbesondere die 
Wohlfahrtsverbände eine deutliche 
Leistungsausweitung fordern. 

So wird sich zum Beispiel die Frage 
stellen, ob dieses Bundesteilhabegeld 
einkommensunabhängig oder einkom-
mensabhängig gewährt werden soll. 

Hier besteht die große Gefahr, dass 
eine etwaige Entlastungswirkung durch 
das Bundesteilhabegesetz am Ende 
durch die Leistungsausweitungen im 
Rahmen der Eingliederungshilfe „auf-
gefressen“ wird. Der dynamische Auf-
wuchs der Eingliederungshilfe, die in 
den letzten Jahren immer weiter gestie-
gen ist und jetzt 15,1 Milliarden Euro 
pro Jahr beträgt, würde damit nicht 
aufgehalten.

b)  Reformansatz: Zusätzliche 
umsatzsteuerpunkte

Es wäre denkbar – wie bei der Sofort-
hilfe – in Höhe von fünf Milliarden 
Euro zusätzliche Umsatzsteuerpunkte 
zugunsten der Kommunen neu vorzu-
sehen. Ein Punkt Umsatzsteuerbetei-
ligung entspricht ca. zwei Milliarden 
Euro, fünf Milliarden Euro entsprechen 
demnach etwa 2,5 Prozentpunkten.

Diese Entlastung könnte gesetzes-
technisch schnell umgesetzt werden. 
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Es wäre sichergestellt, dass das Geld 
tatsächlich in den kommunalen Haus-
halten ankommt.

c)  erhöhung der bundesbeteiligung 
an den Kosten der unterkunft

Auch die Erhöhung der Bundesbetei-
ligung an den kommunalen Kosten 
für Unterkunft und Heizung nach dem 
SGB II wäre ein Weg, die Kommunen 
zu entlasten.

d)  entlastung der Kommunen durch 
bund/länder-Staatsverträge 

Es wäre auch denkbar, dass der Bund 
mit den einzelnen Ländern jeweils 
einen Staatsvertrag abschließt. In 
diesem Staatsvertrag könnte gere-
gelt werden, dass der Bund eine 

FIDEM
(Frühzeitige Interventionen in der haus-
ärztlichen Versorgung Demenzkranker 
durch Implementierung nichtärztlicher 
Beratungs- und Unterstützungsange-
bote im Rahmen der Pflegeversicherung)

Rund 140 000 Menschen in Niedersachsen sind an einer 
Demenz erkrankt. Aufgrund steigender Lebenserwartung 
und der demografischen Entwicklung ist mit einem wei-
teren Anstieg zu rechnen. Erste Einschränkungen werden 
von den betroffenen Menschen oder nahen Angehöri-
gen in Form von Vergesslichkeit, Orientierungsproblemen 
oder Persönlichkeitsveränderungen wahrgenommen. Die 
Hausärztin beziehungsweise der Hausarzt sind meistens 
erste Ansprechpartner für aufkeimende Verunsicherungen 
und Ängste. 

Die Diagnose einer Demenzerkrankung erleben Betrof-
fene als einschneidende Lebenskrise. Von kognitiven Ein-
schränkungen betroffene Menschen suchen Gewissheit, 
Aufklärung sowie Verständnis und Unterstützung in ihrer 
Lebenssituation. Sie empfinden auch Schamgefühle und 
vermeiden nicht selten zunehmend ihre sozialen Kontakte. 
Längst nicht alle Hausarztpraxen können adäquate Hilfe 
leisten oder vermitteln Unterstützungsangebote. Dabei exi-
stieren mittlerweilen verschiedene Angebote wie fachliche 
Beratung, Selbsthilfe, Begleitung und Betreuung sowie 
Ergotherapie für Demenzkranke, die jedoch längst nicht 
allen Betroffenen bekannt sind. 

Das Modellprojekt FIDEM Niedersachsen (Frühzeitige 
Interventionen in der hausärztlichen Versorgung De-
menzkranker durch Implementierung nichtärztlicher Be-
ratungs- und Unterstützungsangebote im Rahmen der 
Pflegeversicherung) fördert gezielt die Entstehung von 
Netzwerken von ärztlichen und nicht-ärztlichen Hilfen um 
die Hausarztpraxis herum und bietet Fortbildung für die 
Praxen und andere Akteure an. Ein erster Modellversuch 
von 2009 bis 2012 in der Region Braunschweig hat sehr 
häufig zu einer tragfähigen und nachhaltigen Zusammen-

arbeit aller geführt. Hausärztinnen und -ärzte äußern sich 
zufrieden und die Zahl der an Hilfe leistenden Anbieter ver-
mittelten Patientinnen/ Patienten hat sich deutlich erhöht. 

FIDEM Niedersachsen erprobt modellhaft im laufenden 
Projekt bis 2016 die Implementierung koordinierender Stel-
len, wie Senioren- und Pflegestützpunkte, in den Land-
kreisen Osterode, Lüneburg und Grafschaft Bentheim und 
bezieht erstmals Selbsthilfestrukturen vor Ort ein. Parallel 
dazu werden Organisationen auf Landesebene als Koo-
perationspartner gewonnen und damit eine Übertragung 
des FIDEM Konzeptes auf andere interessierte kommu-
nale Gebietskörperschaften in Niedersachsen vorbereitet. 

Kooperationspartner der LVG & AFS Niedersachsen e. V. 
sind ambet e. V. in Braunschweig für die Fortbildung und 
die Hochschule Osnabrück für die wissenschaftliche Be-
gleitung. Das Modellprojekt wird vom Land Niedersachsen, 
den Pflegekassen und den privaten Pflegeversicherungs-
unternehmen gem. § 45 c SGB XI gefördert.

Nähere Informationen über FIDEM Niedersachsen finden 
Sie im Internet unter www.gesundheit-nds.de und www.
fidem-projekt.de.

Ansprechpartnerin: Birgit Wolff, 
LVG & AFS Niedersachsen e. V., Tel. 0511 38811899, 
E-Mail: birgit.wolff@gesundheit-nds.de 

bestimmte Summe oder einen 
bestimmten Prozentsatz der im Land 
entstehenden Kosten der Eingliede-
rungshilfe übernimmt. Im Gegenzug 
müsste sich das Land verpflichten, 
diesen Betrag zusätzlich in den kom-
munalen Finanzausgleich zugunsten 
der Kommunen zu führen. Eine sol-
che Konstruktion hätte den Vorteil, 
dass etwaige Widerstände im Bun-
desrat wahrscheinlich nicht auftreten 
würden, da jedes Land daran inte-
ressiert sein muss, den Entlastungs-
betrag vom Bund zu erhalten. Wenn 
sich der Bund in den Staatsverträgen 
nicht auf einen Prozentsatz, sondern 
auf einen Betrag festlegt, wäre zudem 
das Interesse der Länder größer, die 
Kosten der Eingliederungshilfe durch 

Reformen zu senken, da dann ihr Vor-
teil größer wäre.

III.  maßnahmen schnell umsetzen

Der Deutsche Städte- und Gemein-
debund erwartet von der großen 
Koalition, dass sie sehr schnell in die 
Gespräche mit den kommunalen Spit-
zenverbänden eintritt, um zu entschei-
den, auf welchem Weg die zugesagte 
Entlastung der Kommunen erfolgen 
kann. Gerade vor dem Hintergrund 
des sich immer weiter aufbauenden 
Investitionsstaus in den Städten und 
Gemeinden müssen die Entlastungs-
signale jetzt schnell umgesetzt wer-
den, damit sich auch im Investitionsbe-
reich Perspektiven für die Kommunen 
ergeben.

JugenD, SOZiAleS  unD geSunDHeiT
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Radfahren – Kommunen können den Trend 
unterstützen und nutzen!
Von Timm Fuchs und Carsten Hansen1

„Genießer fahren Fahrrad – und sind 
immer schneller da!“, sangen die „Prin-
zen“ in ihrem Lied „Mein Fahrrad“ 
schon 1992. Radfahren ist geradezu 
ein Geschenk des Zeitgeistes an die 
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. 

Seit Jahren steigt die Zahl der Rad-
ler. Radfahren gilt als gesund und ent-
spricht damit dem Fitness-Gedanken. 
Zudem wird Radfahren mit Individualität 
und „Freigeist“ verbunden; die Nutzer 
können ihren „Lifestyle“ damit ausdrü-
cken. Trotzdem ist es ein sehr preisgün-
stiges und praktisches Verkehrsmittel. 
Es ist in keiner Weise sozial ausschlie-
ßend. Nicht zuletzt erlaubt das Fahrrad 
jedem Benutzer, einen kleinen Beitrag 
zum Schutz von Umwelt und Klima zu 
leisten. Es verschafft den Radlern damit 
das gute Gefühl, das Richtige zu tun. 

Kein Wunder also, dass bei so vielen 
positiven Attributen das Radfahren 
zunimmt? Doch, denn die Rahmen-
bedingungen für das Radfahren sind 
vielerorts mehr schlecht als recht. 

Jahrzehnte lang wurde die gesamte 
Verkehrsinfrastruktur bewusst auf die 
Bedürfnisse des Autos zugeschnitten. 
Selbst als man vom Ideal der „Auto 
gerechten Stadt“ abkam, behielten die 
Regelwerke zum Bau von Straßen und 
die Verkehrsregeln ihre Gültigkeit. Die 
Aufteilung des öffentlichen Straßen-
raumes wurde akzeptiert. Vieler Orten 
gibt es „Radwege“, die kaum einen 
Meter breit sind. Jeder kennt Beispiele 
dafür, dass Mülleimer, Briefkästen, seit-
liche Absperrungen oder Büsche und 
Hecken in die Radwege hineinragen.

Die Bedingungen für das Radfahren 
entsprechen oft nicht den Bedürfnis-
sen der Radfahrer. Und doch verbes-
sert das Fahrrad die Lebensqualität. 
Gute Bedingungen für das Radfahren 
können damit die Aufenthaltsqualität 
öffentlicher Räume und die Attraktivität 
der Städte und Gemeinden erhöhen.

Dabei ist Radverkehrsförderung leicht. 
Städte und Gemeinden können sie mit 

fachlichen kommunalen Politikzielen 
verbinden.

Verkehrssicherheit

Deutliche Verbesserungen ergeben 
sich für die Verkehrssicherheit, wenn 
der PKW-Verkehr zurückgeht. Die 
wirkungsvollste Maßnahme zur Ver-
besserung der Verkehrssicherheit ist 
zweifellos die Reduzierung der Fahrge-
schwindigkeiten. Der Gesamtverband 
der Deutschen Versicherungswirtschaft 
(GDV) weist darauf hin, dass die Unfälle 
mit Verletzten in Tempo 30-Gebieten 
mit flächendeckenden baulichen Maß-
nahmen um etwa 30 Prozent zurückge-
hen. Es reicht allerdings nicht, nur eine 
geringere Geschwindigkeit anzuord-
nen, ihre Einhaltung sollte auch kon-
trolliert und durch flankierende bau-
liche Maßnahmen begleitet werden. 
Selbst wenn das nicht passiert, sinken 
die Unfälle noch um etwa fünf Prozent.2

Auch jenseits der Geschwindigkeits-
begrenzung gibt es viele Maßnahmen, 
die Verbesserungen bringen. Farbmar-
kierungen auf Kreuzungen signalisieren 
anderen Verkehrsteilnehmern, dass sie 
mit Radlern rechnen sollten, denn sie 
zeigen die Bereiche an, auf denen Rad-
ler zu erwarten sind. Vorgezogene Auf-
stellflächen an Ampeln und Kreuzungen 
mit Ampeln erlauben es den Radfahr-
ern, sich vor die wartenden Autos zu 
stellen und damit im Sichtbereich des 
Kfz-Verkehrs zu sein. Schutz- oder 
Radfahrstreifen auf den Fahrbahnen 
haben den selben Zweck – sie schaf-
fen einen vom Kfz-Verkehr freien Raum, 
der die Radfahrenden aber dennoch 
im Sichtbereich der Autofahrer belässt.

Natürlich können und müssen auch die 
Radfahrer zu ihrer Sicherheit selbst bei-
tragen. Die Einhaltung der Straßenver-
kehrsregeln muss selbstverständlich 
sein, wenn sie als Verkehrsteilnehmer 
ernst genommen werden wollen. 

Verkehrspolitik

Fahrradförderung hat natürlich auch 
mit Verkehrspolitik zu tun. Ebenso 

wie die Stadt als Ganzes gehört auch 
die Straße Allen. Eine ausgewogene 
Berücksichtigung aller Nutzungsan-
sprüche an den Straßenraum ist daher 
das A und O kommunaler Verkehrspo-
litik. Für die innerstädtischen Räume 
gilt die Zielsetzung, die Bewohnbarkeit 
und Funktionsfähigkeit der Stadt zu 
erhalten. Verkehrszählungen ergeben 
dabei schnell, dass die Platzansprüche 
für die Anzahl der Verkehrsteilnehmer 
mit unterschiedlichen Verkehrsmitteln 
recht ungleichgewichtig sind. Kommt 
die gegenwärtige Verkehrspolitik den 
Ansprüchen der unterschiedlichen 
Verkehrsarten hinsichtlich Geschwin-
digkeit, Komfort und Kapazität wirk-
lich gleich entgegen? Es wird nötig 
sein, dem Fußgänger- und Radver-
kehr mehr Platz vom Kfz-Verkehr ein-
zuräumen, um ein ähnliches Qualitäts-
niveau wie beim motorisierten Verkehr 
zu erreichen. 

Dabei ist es wichtig, sehr deutlich zu 
machen, dass es nicht um eine ideo-
logische Einschränkung einer Gruppe 
von Verkehrsteilnehmern geht. Schon 
tatsächlich ist das nicht sinnvoll, weil 
die meisten Menschen sowohl Fuß-
gänger, als auch Autofahrer als auch 
Radfahrer sind. Es ist auch nicht 
praktisch, weil es viele Mobilitätsbe-
dürfnisse gibt, für die eine Autonut-
zung optimal ist. Andererseits muss 
auch der Straßenverkehr so gestaltet 
werden, dass er möglichst verträg-
lich mit den die Straße umgebenden 
Nutzungen (zum Beispiel Wohnen, 
Einkaufen, Ausbildung, …) erfolgt. 
Das Ziel ist es, Wahlfreiheit der Men-
schen bei ihrer Mobilitätsentschei-
dung herzustellen, statt einen Ver-
kehrsträger zu optimieren und die 
anderen Nutzungen als „Anhängsel“ 
zu betrachten.

Stadtentwicklung

Der geringe Flächenverbrauch des 
Radverkehrs ist nicht nur gut für den 
Kämmerer. Radfahren ist auch eine 
besonders stadtverträgliche Form der 
Mobilität. Der Radverkehr trägt zudem 
zur Belebung der Stadt- und Ortsteil-
zentren bei. „Call a bike“ wirbt mit 

2 http://www.gdv.de/2013/11/30-jahre-tempo-
30-zone-mehr-sicherheit-nur-mit-baulicher-
ausgestaltung/

1 Timm Fuchs ist Beigeordneter, Carsten Hansen 
Referatsleiter in der Hauptgeschäftsstelle des 
Deutschen Städte- und Gemeindebundes.
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6 Grundlagenuntersuchung „Fahrradtourismus 
in Deutschland“ http://www.bmwi.de/DE/Me-
diathek/publikationen,did=313226.html

dem Spruch: „Wer Fahrrad fährt hat 
mehr vom Wetter“. Das gilt auch für 
die Städte und Gemeinden. Wer Fahr-
rad fährt, hat mehr von den öffentli-
chen Flächen und Geschäftsstraßen 
der Städte. Problemlos und spontan 
können Radler auf ihre nächste Umge-
bung eingehen, sehen, anhalten, ein 
Schwätzchen halten, Einkaufen – kurz: 
sie können die Straße spontan kom-
munikativ nutzen, statt nur für die 
Ortsveränderung. 

Das hat für die Stadtentwicklung Kon-
sequenzen. Die Straßen dienen nicht 
mehr nur der Ortsveränderung, son-
dern die Verkehrsteilnehmer haben ein 
Interesse daran, dass die Wege als Orte 
angenehm zu nutzen sind. Die Stadt 
als solche wird mit allen ihren öffent-
lichen Flächen vollständig zugänglich 
wo sie bisher aus dem Auto heraus 
nicht erreichbar war. Autofahrer sind 
stärker „abgeschottet“ und getrennt 
von ihrer Umgebung. Die Förderung 
des Radverkehrs kann daher ganz 
wesentlich die Ziele einer integrierten 
Stadtentwicklungspolitik unterstüt-
zen. Besonders die „Stadt der kurzen 
Wege“ kommt in den Blick.

Vorteilhaft ist es daher, wenn der 
Radverkehr ein selbstverständlicher 
Bestandteil der jeweiligen Verkehrsent-
wicklungsplanung wird. Er sollte darü-
ber hinaus auch in der Bauleit- und 
Freiraumplanung sowie in den Fach-
plänen (beispielsweise für den Nahver-
kehr) und in sonstigen Fachkonzepten 
(zum Beispiel für den Einzelhandel) ver-
ankert werden. Das mag sich selbst-
verständlich anhören, ist aber nicht 
überall der Fall.

Haushalt und Finanzen

Eine hochwertige Fahrradinfrastruk-
tur ist nicht kostenlos zu haben. Wer-
den den Kommunen also wieder mehr 
Ausgaben für neue Aufgaben abver-
langt? Ja, insoweit in vielen Städten 
und Gemeinden in der Vergangen-
heit einfach zu wenig für den Rad-
verkehr aufgewendet wurde. Oft ist 
aber unklar, von welchen Größenord-
nungen bei der Förderung des Rad-
verkehrs die Rede ist. Das Bundesver-
kehrsministerium hatte in Vorbereitung 
des Nationalen Radverkehrsplanes3 
errechnen lassen, wie viel Radver-

kehrsinfrastruktur denn kostet. Unab-
hängig von der Größe der Städte und 
Gemeinden werden für Neubau, Erhal-
tung und Betrieb der Radwege min-
destens sechs Euro pro Einwohnerin 
beziehungsweise Einwohner und Jahr 
benötigt. Eine differenziertere typi-
sierte Zusammensetzung von Kosten 
ist aus dem Nationalen Radverkehrs-
plan entnommen:

„einsteiger Kommunen“

5 - 12 Euro  für Um-/Neubau 
und Erhaltung der 
Infrastruktur

1,10 Euro  für betriebliche 
Unterhaltung der 
Infrastruktur 

1,10 - 2,50 Euro  für Abstellanlagen

Am Beispiel einer Gemeinde mit 
4 500 Einwohnern und einem Stra-
ßennetz von 25 Kilometern Straßen in 
eigener Baulast hieße das: Mit einem 
Betrag ab 27 000 Euro könnte ein gutes 
Radwegenetz gebaut und betrieben 
werden. Das Straßennetz einer sol-
chen Gemeinde kostet mehr als das 
Hunderfache.4 Selbst die eigentlich 
erforderlichen jährlichen Kosten für 
Unterhaltung und Erhaltung des Ver-
mögenswertes liegen um mehr als 
das Zehnfache über den Kosten für 
Bau und Betrieb der Radwege.5 Die 
Infrastruktur für den Radverkehr ist 
also vergleichsweise günstig. Sie hat 
aber zusätzlich den Vorteil, dass sie 
etwa fünf- bis zehnmal weniger Platz 
braucht als der Autoverkehr. Das 
bedeutet weniger Infrastrukturkosten-
für Kommunen.

Nun werden Fahrbahnen für den 
Kfz-Verkehr nicht überflüssig, wenn 
die Fahrradnutzung steigt, aber der 
Erhaltungs- und Ausbaubedarf verrin-
gert sich, wenn die Belastung durch 
den Kfz-Verkehr zurückgeht. Je häu-
figer die Menschen auf den Sattel 
anstatt ins Auto steigen, desto gerin-
ger sind auch die Folgekosten des 
Pkw-Verkehrs.

Förderung des Tourismus

Tourismus ist ein wachsender Wirt-
schaftszweig. Das gilt auch für tou-
ristische und Freizeitfahrten mit dem 
Fahrrad. Radurlauber buchen etwa 
22 Millionen Übernachtungen pro Jahr 
in Deutschland. Dazu kommt eine Viel-
zahl von Tagesausflüglern. Bei einer 
Grundlagenuntersuchung aus dem 
Jahr 20096 wurde ihre Zahl auf über 
150 Millionen geschätzt. Mit diesen 
Reisen ist eine Wertschöpfung von 
rund vier Milliarden Euro verbunden. Es 
wäre allerdings gewagt, bloß neue tou-
ristische Radwege zu bauen. Das tou-
ristische Radwegenetz in Deutschland 
summiert sich schon auf eine Länge 
von rund 76 000 Kilometer. Touristische 
Radwege haben wir also genug. Vor 
dem Hintergrund dieses großen Ange-
bots erhält die Qualität der Radwege 
eine immer größere Bedeutung – das 
wirkt sich wieder positiv auf die All-
tagsradler aus. Qualitativ hochwertige 
Radverkehrsinfrastrukturen, also Rad-
wege, Abstellanlagen, Serviceeinrich-
tungen und Umsteigemöglichkeiten zu 
Bus und Bahn in den Urlaubsregionen 
werden auch von den eigenen Einwoh-
nern auf ihren alltäglichen Wegen mit 
dem Fahrrad genutzt. Die Förderung 
des Fahrradtourismus ist praktisch 
eine Kombination aus Wirtschafts- und 
Radverkehrsförderung.

Der mensch im mittelpunkt –  
Das leben angenehm machen

Eine Stadt, die Fuß- und Radverkehr 
bei Erhöhung Aufenthaltsqualität von 
Nachbarschaften oder Quartieren mit-
denkt, wird zu einer attraktiven Stadt. 
Auf den Straßen gibt es weniger Lärm 
und Staus, sie sind weniger zugeparkt 
und die Ortszentren und Innenstädte 
bieten vor allem Menschen Platz. Hier 
will man wohnen.

Dazu gehört eine gewisse Leichtig-
keit oder Sorgenfreiheit im Umgang 
mit dem Verkehrsmittel. Niemand will 
mit dem Gedanken beschwert sein, ob 
sein Fahrrad noch da ist, wenn man 
es wieder braucht. Hochwertige Fahr-
räder und Pedelecs kosten schnell 
2 000 Euro. Das ist die Summe, die 
2013 durchschnittlich für ein neues 
Elektrofahrrad ausgegeben wurde. 
410 000 Fahrräder mit Elektroantrieb 
wurden 2013 verkauft. Ein Mangel 

3 Nationaler Radverkehrsplan 2020, http://www.
bmvi.de/cae/servlet/contentblob/89724/publi-
cationFile/62468/nationaler-radverkehrs-
plan-2020.pdf 

4 „Straßenzustand in kleinen Dörfern“, Hrsg. 
Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft, 
Dresden 2006; Anhebung der angegebenen 
Werte um 2 Prozent/Jahr Inflation. 

5 „Bericht der Kommission Zukunft der Verkehrs-
infrastrukturfinanzierung“, Dezember 2012, 
abrufbar unter www.dstgb.de unter dem 
Schwerpunkt Verkehrspolitik – Straße und 
Straßenverkehrsrecht. 
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an Abstellanlagen ist deshalb 
nicht nur unschön, sondern ver-
gisst den Komfortbedarf der 
Verkehrsteilnehmer.

Bestehende Abstellanlagen sind 
oft Vorderradhalterungen und 
tragen die spöttische Bezeich-
nung „Felgenbrecher“. Sie bie-
ten nicht einmal einen angemes-
senen Diebstahlschutz. Solche 
Anlagen drücken wenig Wert-
schätzung für die Benutzer aus. 
Ganz anders ist das bei Bügeln, 
an die man die Rahmen der Fahr-
räder anschließen kann und die 
überdacht sind. Dass Fahrrad-
parkplätze auch den Fußgän-
gern dienen, zeigt sich in dicht 
bebauten Straßenzügen. Hier 
sorgen auf Gehwegen abge-
stellte Fahrräder regelmäßig für 
Probleme. Es kommt zu Kon-
flikten mit Fußgängerinnen und 
Fußgängern, die in ihrer Nutzung 
der Gehwege beeinträchtigt wer-
den. Je nachdem wie intensiv die 
Nutzung der Gehwege ist, kann 
die Stadt- und Straßenraumge-
staltung problematisch werden. 

Dabei eignen sich diese Fragen gut, 
um verschiedene Interessegruppen mit 
einem gemeinsamen Projekt zusam-
menzuführen. Gemeinsam von Woh-
nungsgesellschaften, Einzelhandel, 
größere Unternehmen und Behörden 
sowie Privaten und öffentlichen Stellen 
konzipierte und gebaute Abstellanla-
gen können soziale Stadtteilarbeit sein.

Radverkehr als Angelpunkt  
kommunaler Politik?

Ist die Radverkehrsförderung also der 
Königsweg kommunaler Politik? Mit 
Sicherheit nicht, das wäre deutlich 
übertrieben. Aber unter Radverkehrs-
förderung kann man Ziele verwirkli-
chen, die man unter dem Stichwort 
Lebensqualität zusammenfassen kann:

Dazu zählen Zeitvorteile, der Spaß an 
Bewegung, die Förderung der eige-
nen Gesundheit und auch einges-
parte Kosten; vielleicht auch das sozial 
motivierte Gefühl, zu den „Guten“ zu 
gehören. Jedenfalls ist die tatsächlich 
gewählte Handlungsalternative Ergeb-
nis einer (in der Regel nicht bewussten) 
Abwägung von Vor- und Nachteilen. 
Das wird am Beispiel der Elektromobi-
lität deutlich. Elektrofahrräder sind um 
das Doppelte bis Dreifache teurer als 
klassische Räder. Sie sind Diebstahl 
gefährdet, man kann sie wegen ihres 
hohen Eigengewichts nur schlecht über 
Stufen tragen und sie sind mit unbe-
kannten Gefahren verbunden (Fehlein-
schätzung ihrer Geschwindigkeit durch 
andere Verkehrsteilnehmer). 

Das ist aber alles egal. Es macht ein-
fach Spaß sie zu fahren, sie erhöhen 
Reichweite und Mobilität für viele Men-
schen, kurz: Sie steigern die Lebens-
qualität der Bürger! Und darum geht es 
letztlich. Nur die wenigsten Menschen 
fahren Fahrrad, um den Klimaschutz 
voranzubringen oder zum Lärmschutz 
beizutragen. 

Fazit

Radverkehrsförderung ist geeignetes 
Mittel, um viele Zielsetzungen der 
kommunalen Politik zu erreichen. Die 
Reichweite einzelner Maßnahmen 
muss dabei realistisch eingeschätzt 
werden. Vor allem darf nicht erwartet 
werden, dass unmittelbare Wirkungen 
von einem auf den anderen Tag eintre-
ten. Jede Maßnahme hat Wirkungen, 
aber es gilt auch: Im Zusammenwirken 
vieler Maßnahmen ist die Wirkung grö-
ßer als die arithmetische Summe der 
einzelnen Maßnahmen. 

Stadtrad, Landrad, Gemeinderad 

1. Deutscher 
Kommunalradkongress  
in Siegburg
Am 3. Juli 2014 findet in Siegburg der „Erste Deutsche Kommunalradkon-
gress“ statt. Diese erste bundesweite Veranstaltung, die gezielt Fragestel-
lungen rund um den Radverkehr in Städten, Gemeinden und Landkreisen 
beleuchtet, richtet sich an Entscheider und Fachleute aus Städten, Gemein-
den und Landkreisen. Die Veranstaltung bietet in Vorträgen und Fachforen 
speziell auf die Kommunalpolitik zugeschnittene Informationen und wird 
von einer umfangreichen Ausstellung begleitet. 

Programm, Anmeldung und weitere Informationen unter folgendem Link:

www.kommunalradkongress.de
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Erwartungen an die Europäische Union 
Von Dr. Gerd Landsberg1

• Auf Kernaufgaben konzentrieren 

• Überflüssige bürokratie abbauen 

•  mehrwert-check in der Gesetzge-
bung einführen 

In der Europäischen Union ist eine Dis-
kussion über den Bürokratieabbau ent-
flammt. Die drei EU-Kommissare Gün-
ther Oettinger, Michel Barnier und Olli 
Rehn haben in den Medien angekün-
digt und gefordert, dass die EU sich 
auf ihre europäischen Kernaufgaben 
konzentrieren müsse. Die EU-Gesetz-
gebung müsse regelmäßig mit einem 
„Mehrwert-Check“ dahingehend über-
prüft werden, ob diese wirklich nötig sei 
und nicht optimiert werden könne. 

Überflüssige eu-bürokratie 
abbauen 

Der Deutsche Städte- und Gemeinde-
bund fordert schon seit Jahren, EU-
Vorgaben auf die wirklich europäisch 
zu regelnden Belange zu beschränken. 
Die EU-Bürokratie kostet die öffentliche 
Hand in Deutschland jedes Jahr Milli-
ardenbeträge. Dennoch werden immer 
weitere Regelungen vorgeschlagen. Ein 
Beispiel: Die EU-Kommission plant, 
europaeinheitliche Rechnungsfüh-
rungsstandards einzuführen und schätzt 
die Einführungskosten dafür alleine in 
Deutschland für die öffentliche Hand auf 
bis 2,7 Milliarden Euro. 

Trotz aller Lippenbekenntnisse nehmen 
die in den Städten und Gemeinden 
umzusetzenden EU-Vorgaben stetig zu. 
Ein Abbau der europäischen Bürokratie 
darf nicht alleine Wahlkampfthema blei-
ben, sondern muss ernsthaft angegan-
gen und umgesetzt werden. 

Subsidiaritätsprinzip einhalten  
mehrwert-check durchführen 
Die Städte und Gemeinden fordern, 
dass das sogenannte Subsidiaritäts-
prinzip in der EU umfassend verwirklicht 
wird. Dieses in den EU-Verträgen veran-
kerte Prinzip legt fest, dass jede öffent-
liche Ebene nur die Fragen regeln soll, 
für die sie zuständig ist und für die sie 
am besten Entscheidungen treffen kann. 

Das heißt: Europa soll und muss die 
europäischen Fragen regeln. Es darf 

aber nicht mit Detailvorgaben in jede 
Gemeinde hineinregieren. Die örtlichen 
Angelegenheiten sind eine kommunale 
Aufgabe! 

Ein Übermaß an bürokratischen Vorga-
ben kann zur Gefahr für die Demokratie 
werden. Mit steigender Anzahl an Vor-
schriften, die in ihrer Gesamtheit selbst 
von Juristen kaum noch überschaut 
werden können, verlieren die Rege-
lungen an Respekt und Beachtung. Dies 
insbesondere dann, wenn der Eindruck 
entsteht, dass alles bis in das kleinste 
Detail geregelt und der natürliche Men-
schenverstand in Frage gestellt wird. 

Führt eine Regelung detailliert aus, in 
welcher Art und Weise die Erfüllung der 
übertragenen Aufgaben zu erfolgen hat, 
blockiert dieses zudem gerade die Vor-
teile dezentraler Verwaltungsstrukturen 
und die Aufgabenflexibilität der Kommu-
nen wird durch Standards unverhältnis-
mäßig eingeschränkt. 

Die Liste der EU-Vorgaben in die Kom-
munalpolitik wird immer länger. Ört-
liche Lärmschutzpolitik, Luftreinheit, 
Wirtschaftsförderung usw. sind in EU-
Richtlinien geregelt, obwohl kein euro-
päischer Bezug besteht. Daher muss 
vor jeder EU-Gesetzgebung wirksam 
geprüft und nachvollziehbar begründet 
werden: Liegt tatsächlich ein europä-
isches Regelungsbedürfnis vor? Hat die 
geplante europäische Vorgabe einen 
echten Mehrwert – vor allem gegen-
über einer dezentralen Erledigung der 
Aufgaben? 

Kostenfolgen abschätzen! 

Zu dieser Mehrwert- und Subsidiaritäts-
kontrolle muss zudem eine umfassende 
Folgenabschätzung durchgeführt wer-
den. Dabei müssen konkret die Umset-
zungskosten für die öffentliche Hand 
und die Kommunen ermittelt und dar-
gelegt werden. Der EU-Bürger hat ein 
Recht darauf, zu wissen, was die euro-
päische Gesetzgebung kostet und ob 
diese gerechtfertigt ist. 

Konnexität anwenden! 

„Wer bestellt, der bezahlt“ – dieser 
Grundsatz hat als Regelung seinen 
Platz in vielen Landesverfassungen in 
Deutschland gefunden. Wenn ein Bun-
desland eine gesetzliche Vorgabe für die 
Städte und Gemeinden einführt, müssen 
nach diesem sogenannten Konnexitäts-

prinzip den Kommunen die dadurch ent-
stehenden Kosten vom Land finanziert 
werden. Bei EU-Vorgaben aber gilt die-
ses Konnexitätsprinzip nicht. Die Länder 
und auch der Bund verweisen darauf, 
dass die europäischen Gesetze von 
ihnen ja nicht verursacht würden. Die 
EU selbst stellt keine Umsetzungsmittel 
für ihre Gesetzgebung bereit. 

Damit ist einer kostentreibenden EU-
Gesetzgebung Tür und Tor geöffnet – 
die EU entscheidet, die Gemeinde 
bezahlt. Dieser Kreislauf muss durch-
brochen und das Konnexitätsprinzip 
ausdrücklich auch auf die Umsetzung 
von EU-Vorgaben ausgedehnt werden. 
Wenn Bund und Länder die Finanzierung 
der dadurch anfallenden Umsetzungs-
kosten für die Städte und Gemeinden 
nicht sicherstellen können, so darf die 
Bundesrepublik Deutschland bei der 
EU-Gesetzgebung im Ministerrat der 
Europäischen Union nicht zustimmen. 

Kommunen einbinden –  
Konsultationsmechanismus 
verwirklichen! 

Die Einführung europäischer Gesetzge-
bung muss zuvor effektiv und wirksam 
durch die Beteiligung und Konsultation 
der Kommunen vorbereitet werden. In 
echten und nicht reinen „pro-forma“ 
Anhörungsverfahren können gerade 
die Städte und Gemeinde die beste 
Expertise formulieren, ob und welche 
europäischen Vorgaben sinnvoll und mit 
vertretbarem Aufwand umsetzbar sind. 
Daher muss die Konsultation der Kom-
munen in der EU-Gesetzgebung aus-
gebaut werden. Sowohl in Europa, als 
auch in Deutschland. Geradezu muster-
gültig ist dabei der sogenannte Konsul-
tationsmechanismus, der in Österreich 
verfassungsrechtlich abgesichert ist. 
Dort kann eine Kosten verursachende 
Gesetzgebung nur zustande kommen, 
wenn die davon betroffene Ebene dem 
zuvor zustimmt. Bei Gesetzen, die die 
Kommunen belasten, muss in einem 
Gremium aus Bund, Ländern und Kom-
munen eine Einigung über die Finanzie-
rung erzielt werden. Im Zweifelsfall trägt 
die Ebene, die die Regelung initiiert hat, 
die dadurch entstehenden Kosten. 

Dieses Prinzip muss auch auf die euro-
päische Gesetzgebung übertragen 
werden. 

1 Dr. Gerd Landsberg ist Geschäftsführendes 
Präsidialmitglied des Deutschen Städte- und 
Gemeindebundes.
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Präsidium tagt in Hann. Münden

Zur 207. Sitzung hatte Bürgermei-
ster Klaus Burhenne das Präsidium 
nach Hann. Münden eingeladen. Wo 
Werra sich und Fulda küssen, stand 
die Bildungspolitik im Mittelpunkt 
der Arbeit: Schon am Vorabend kam 
es zur Begegnung mit Kultusmi-
nisterin Frauke Heiligenstadt MdL. In 
gewohnt lockerer, informeller Atmo-

sphäre ohne Protokoll wurden die 
aktuellen schul- und bildungspoli-
tischen Fragen disku tiert. Auch im 
Mittelpunkt der eigentlichen Sitzung 
stand die Bildungspolitik: Das Präsi-
dium verabschiedete die Erklärung 
„Reformen vom Kind her denken: Bil-
dung und Betreuung im Alter bis zu 
zehn Jahren“, die die Position der nie-
dersächsischen Städte, Gemeinden 
und Samtgemeinden für eine durch-
gehende Bildungslandschaft von null 
bis zehn Jahren zusammenfasst. Wir 
dokumentieren diesen Beschluss in 
diesem Heft auf Seite 28.

Im Weiteren begrüßte das Prä-
sidium den aktuell vorliegenden 
Ganztagsschul-Er lass, wies aber auch 
darauf hin, dass eine zügige Aufsto-
ckung der Landesmittel in Richtung 
auf eine echte voll ausgestattete Ganz-
tagsschule zwingend geboten sei. Kei-
nen Anlass sah das Präsidium hinge-
gen für grundsätzliche Änderungen im 
Kommunalverfassung- oder Personal-
vertretungsrecht, wie auch beim kom-
munalen Finanzausgleich. 

Das Präsidium verabschiedete sich fer-
ner von seinem langjährigen Mitglied, 
Ober bürgermeister a. D. Kurt Machens 
sowie vom bisherigen Geschäftsführer 
Christian A. Geiger, der nun Stadtrat in 
Braunschweig ist. Die nächste ordent-
liche Sitzung des Präsidiums findet am 
4. Juni 2015 in Papenburg statt. 

Die Verabschiedung von Herrn Machens.

Die Verabschiedung von Herrn Geiger.

Gruppenfoto vom Sitzungstag.
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Einzelfall?
Nein. Das arktische Eis schmilzt infolge 
der Erderwärmung immer schneller. Diesen 
einzigartigen Lebensraum müssen wir 
schützen. Und das ist nur einer von vielen 
Gründen, warum wir Ihre Unterstützung als 
Fördermitglied brauchen. Jetzt mitmachen 
unter www.greenpeace.de / arktisss
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Varel Informiert – Die Wirtschaftsbroschüre
Die Wirtschaftsförde-
rung der Stadt Varel hat 
in Kooperation mit dem 
Friesländer Boten und 
ortsansässigen Unter-
nehmen die erste Wirt-
schaftsbroschüre für 
die Stadt Varel erstellt. 
In der Publikation mit 
dem Titel „Stadt Varel, 
Wirtschaftsstandort zwi-
schen Wald und Meer“ 
wird Varel als attraktiver 
Wirtschafts-, Arbeits- 
und Lebens standort 
dargestellt. 

Auf 40 Seiten präsen-
tiert sie eine gelungene 
Mischung zwischen dem 
Aufzeigen der positiven 
Standortfaktoren, der 
Präsentation ansässiger 
Unternehmen und der 
Darstellung der hohen 
Lebensqualität und ver-
mittelt somit ein ganz-

Wirtschaftsstandort  

zwischen Wald & Meer

Stadt Varel

SIM-frei
Eine Aktion des Präventionsrates für die Stadt Nordenham

Jugendliche ohne Handys? Geht 
das? 63 Schülerinnen und Schüler in 
Nordenham haben den Test gewagt. 
Am 05.03.2014 gaben sie freiwillig 
ihre SIM-Karte ab und haben vier 
Wochen auf ihr Handy verzichtet.

Entstanden war 
die Idee, weil viele 
Jugendliche sich 
von dem Handy 
beherrschen lassen 
und ständig „auf 
Sendung“ sind. Ihre 
Mitmenschen fühlen sich dadurch 
gestört, teilweise sind die Handys 
sogar bei gemeinsamen Mahlzeiten 
in Gebrauch. Eine direkte Kommu-
nikation und Gespräche kommen 
dabei zu kurz.

Eine Projektgruppe des Präventions-
rates hat sich daher die Aktion SIM-
frei ausgedacht. Es wird von den 

Initiatoren ausdrücklich betont, dass 
Handys nicht verteufelt werden sollen, 
sondern dass der richtige und sinn-
volle Umgang mit ihnen gelernt werden 
muss. Begleitet wurde die handyfreie 
Zeit durch Informationen zu Gefahren 

bei der Handy-
nutzung und den 
sicheren Umgang 
mit dem mobilen 
Telefon.

Um zu erfahren, 
wie die Zeit ohne 

Handy genutzt werden kann, bekam 
jederTeilnehmer ein „Überlebenspaket“ 
überreicht, in dem sich unter anderem 
Postkarten und Briefmarken befan-
den. Für jede verschickte Karte beka-
men die Schüler vom Empfänger eine 
Karte zurück geschickt. Dies bildete 
auch die Grundlage für die Auswertung 
und Ermittlung der Preisträger. „Das 

ist toll, so viele Karten zu bekom-
men“ war eine Schülerin begeistert. 
Andere waren erstaunt, dass sie auf 
einmal so viel Freizeit gehabt hätten.

Eltern, Lehrer und die teilnehmenden 
Schüler äußerten sich durchweg 
positiv über die gelungene Aktion 
des Präventionsrates, als sie zum 
Abschluss für das Durchhalten 
belohnt wurden und die Preise vom 
Bürgermeister der Stadt Nordenham 
Hans Francksen, der auch Vorsitzen-
der des Präventionsrates ist, über-
reicht bekamen.

Der Präventionsrat für die Stadt 
Nordenham besteht seit 16 Jah-
ren. Vertreter von rund 30 Institu-
tionen und Ehrenamtliche arbeiten 
zusammen zur Gewalt-, Sucht- und 
Kriminalitätsprävention.

www.praeventionsrat-nordenham.com

heitliches Bild von Varel und seiner 
Umgebung.

Die Vorzüge der Lage und die Ser-
viceangebote der städtischen Wirt-
schaftsförderung werden ebenso 
verdeutlicht wie die verfügbaren 
Gewerbeflächen und der vorhan-
dene Branchenmix. Rund zwanzig 
Vareler Unternehmen stellen sich 
hierbei dem Leser sowohl mit ihrer 
Geschichte als auch mit ihren Leis-
tungen vor. 

Informationen zu den weichen 
Standortfaktoren, wie den kulturel-
len und touristischen Attraktionen, 
den Einkaufsmöglichkeiten, den 
Angeboten im Bereich der Bildung 
und der Gesundheitsversorgung 
sowie die Darstellung des sozialen 
Lebens runden die Broschüre ab.

Die Wirtschaftsbroschüre ist 
erhältlich bei der Stadt Varel 
(Telefon: 04451 126-271) sowie 
als digitale Version im Internet auf 
www.varel.de.
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Auf 25 Jahre im Rat der Stadt Qua-
kenbrück kann Beigeordneter Rainer 
mock zurückblicken; in der Ratssit-
zung am 3. März gratulierte Hauptge-
schäftsführer Scholz und überreichte 
dem Jubilar die Ehrenurkunde des Nie-
dersächsischen Städtetages.

Der Kommunale Arbeitgeberverband in 
Niedersachsen bekommt einen neuen 
Präsidenten: Das Präsidium wählte 
den Peiner Landrat Franz einhaus 
zum Nachfolger von Dr. Jörg Mie-
lke, der mit der Ernennung zum Chef 
der Staatskanzlei aus diesem Ehren-
amt ausgeschieden war. In der Zwi-
schenzeit amtierte der KAV-Vizeprä-
sident, Lüneburgs Oberbürgermeister 
ulrich mädge, als geschäftsführender 
Präsident.

Ratsvorsitzender wilfried Heitmann 
wurde am 18. März 2014 für seine mehr 
als 40-jährige Mitgliedschaft im Rat der 
Samtgemeinde Barnstorf geehrt. Bei-
geordneter Jürgen Tiemann über-
reichte die Ehrenurkunde und richtete 
die besten Wünsche des Niedersäch-
sischen Städtetages aus. 

Beim Sparkassenverband Niedersach-
sen (SVN) hat ein Wechsel an der Spitze 
der Verbandsversammlung stattgefun-
den. Mit Wirkung zum 1. April hat das 
Gremium Landrat bernhard Reuter 
(Göttingen) zum Vorsitzenden gewählt 
und Bürgermeister Rolf-Axel eberhardt 

(Wunstorf) zum ersten stellvertretenden 
Vorsitzenden. Reuter löst in diesem 
Amt den Lüneburger Oberbürgermei-
ster ulrich mädge und Eberhardt den 
Celler Landrat Klaus wiswe ab.

Hildesheim trauert über den Tod 
von Alt-Oberbürgermeister Gerold 
Klemke, der am 28. Februar 2014 im 
Alter von 75 Jahren verstarb; Alt-OB 
Klemke war von 1981 bis 1996 Rats-
herr und dabei von 1981 bis 1991 
(ehrenamtlicher) Oberbürgermeister 
unserer Mitgliedstadt.

Ebenfalls im Alter von 75 Jahren ver-
starb am 27. Februar 2014 der frühere 
Hildesheimer Stadtdirektor und Erste 
Stadtrat walter Hoffmann; EStR 
a. D. Hofmann war u. a. seit 1993 
bis zu seinem Ruhestand 2003 Vor-
sitzender des NST-Arbeitskreises 
Wirtschaftsförderung.

Im Niedersächsischen Landtag kann 
michael Höntsch mdl am 3. Mai 
2014 die Glückwünsche zu seinem 60. 
Geburtstag entgegen nehmen.

Das Mitglied des Europäischen Par-
laments, Prof. Dr. Dr. Hans-Peter 
meyer mdeP, kann ab dem 5. Mail 
2014 auf 70 Jahre Lebenserfahrung 
zurückblicken.

Am 10. Mai 2014 kann sich das Mit-
glied des Deutschen Bundestages, 
Gitta connemann mdb, über die 

Glückwünsche zu ihrem Jubelfest 
freuen.

Stefan Schostok, Oberbürgermeister 
der Landeshauptstadt Hannover kann 
am 12. Mai 2014 seinen 50. Geburts-
tag feiern, seinen ersten Geburtstag 
als Verwaltungschef des Rathauses.

In Hessisch Oldendorf kann sich Bür-
germeister Harald Krüger am 22. Mai 
2014 über die Gratulanten zu seinem 
55. Geburtstag freuen.

Am 23. Mai 2014 hat auch Susanne 
bittner, Sekretärin des Geschäftsfüh-
rers beim Niedersächsischen Städte-
tag einen Grund zum feiern.

Der Landrat des Landkreises Hameln-
Pyrmont, Tjark bartels, kann am 28. 
Mai 2014 die Glückwünsche zu seinem 
45. Wiegenfest entgegen nehmen.

Seinen 60. Geburtstag kann das Mit-
glied des Deutschen Bundestages, 
Herbert behrens mdb am 30. Mai 
2014 begehen.

Seit 1994 war Celles Alt-Oberbürger-
meister Dr. h. c. martin biermann 
Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft 
Deutsche Fachwerkstädte e. V.; nun 
ist er aus dem Amt ausgeschieden 
und wurde zum Ehren-Vorsitzenden 
gewählt. Sein Nachfolger in dem 
Ehrenamt ist sein Nachfolger im Haupt-
amt, Celles Oberbürgermeister Dirk-
ulrich mende.

niedersächsisches Kommunalverfassungs-
gesetz

Robert Thiele, 2. Auflage, ca. 220 Seiten. 
Kart., ca 15,00 Euro, ISBN 978-3-555-
01659-7, Kohlhammer, Deutscher Gemein-
deverlag

Das Niedersächsische Kommunalverfassungs-
gesetz ist seit der aktuellen Erstaufl age der Text-
ausgabe 2011 sieben Mal geändert worden, und 
eine weitere gravie rende Änderung mit dem Ziel 
der Anpassung der Amtszeiten der Hauptverwal-
tungsbeamten an die Wahlperiode der Vertre-
tungen ist am 1. Januar 2014 in Kraft getreten. 

Auch das in der Textausgabe enthaltene NKomZG 
und die NKBesVO sind inzwi schen nicht unerheb-
lich geändert worden oder haben zum 1. Januar 
2014 Ände rungen erfahren. 

Die zweite Auflage enthält alle gesetzlichen 
Neuregelungen und bietet damit weiter hin der 
kommunalen Praxis die bewährte zuverlässige 
Orientierung. 

Öffentliches Dienstrecht 

Wichmann/Langer, Kohlhammer/Deutscher 
Gemeindeverlag, 70549 Stuttgart, www.
kohlhammer.de, Fax: 0711 7863-8430, 7. neu 
bearbeitete und wesentlich erweiterte Auflage 
2014, 1 328 Seiten, 98 Euro ISBN 978-3-555-
01605-4

Das Handbuch behandelt das gesamte Beamten- 
und Arbeitsrecht des öffentlichen Dienstes 
einschließlich aller Nebengebiete (Besoldungs-, 
Versorgungs-, Disziplinar- und Betriebsver-
fassungs-/Personalvertretungsrecht). Neben 
kommunalen und staatlichen Bediensteten, die 
im Personalbereich tätig sind, wendet es sich 
weiter hin an die Studierenden an Fachhochschulen 
und Universitäten sowie an Rechts referendare. 
Schließlich ist der einzelne Beamte und Beschäf-
tigte im öffentlichen Dienst anhand der rechtlichen 
Ausführungen in der Lage, sich über seine Rechte 
und Pflichten zu informieren. Ziel der Veröffent-
lichung ist es, die Strukturen und wesentlichen 
Inhalte des öffentlichen Dienstrechts verständlich 
studien- und praxis orientiert zu erläutern. 

Für die 7. Auflage wurde das Werk neu bearbeitet 
und wesentlich ergänzt. Die um fangreichen und 
erheblichen Änderungen durch die Dienstrechtsre-
formgesetze des Bundes (Beamtenstatutsgesetz, 

Dienstrechtsneuordnungsgesetz und zuletzt 
Gesetz zur Unterstützung der Fachkräftegewin-
nung) sowie die Dienstrechts reformen in den 
Bundesländern sind ebenso eingearbeitet wie die 
grundlegende Reform des Tarifrechts durch den 
TVöD. Viele neue Fälle aus der Personalpraxis 
werden gelöst. Literatur und Rechtsprechung sind 
auf aktuellem Stand. 

Besonders der Europäische Gerichtshof und das 
Bundesverfassungsgericht haben in wegwei-
senden Grundsatzurteilen zentrale Fragen 
beantwortet und das Beamten recht stärker an das 
Arbeitsrecht des öffentlichen Dienstes angegli-
chen. Die Um orientierungen der Rechtsprechung 
des Europäischen Gerichtshofs und des Bundes-
arbeitsgerichts stellen aber auch das Arbeitsrecht 
zum Teil auf völlig andere Grundlagen. Die erneute 
Novellierung des Landespersonalvertretungsge-
setzes NRW machte eine Neubearbeitung des 
entsprechenden Abschnitts erforderlich. 

Das Autorenteam bürgt für kommunalen Sachver-
stand: Dr. jur. Manfred Wichmann ist Hauptreferent 
für öffentliches Dienstrecht beim Städte- und 
Gemeindebund NRW; Rechtsanwalt Karl-Ulrich 
Langer ist Lehrbeauftragter an der Fachhoch-
schule für öffentliche Verwaltung NRW in Dort-
mund und ehemaliger Geschäftsführer beim 

Kommunalen Arbeitgeberverband NRW. Ihre lang-
jährigen Erfahrungen aus täg licher Rechtsbera-
tung und -vertretung von Städten und Gemeinden 
sind in die Kommentierung eingeflossen. 
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